
Nächster Sonderimpftermin
Am 13. Februar steht die nächste Impfaktion im Kelsterbacher Fritz-
Treutel-Haus an. Wie bei den letzten beiden Terminen ist dies eine 
Gemeinschaftsaktion der Stadt sowie des MFS-Rettungsdienstes.
Vor Ort anwesend wird wieder medizinisches Personal inklusive 
eines/r Kinderarztes/-ärztin sein. Die Kinder, die am 16. Januar ihre 
Erstimpfung erhalten haben, können sich bereits jetzt die Zweitimp-
fung geben lassen. Über das Internetportal kinderimpfung.mfs.de 
können Eltern ihre Kinder anmelden. Erwachsene können sich unter 
impfen.mfs.de anmelden.
Die verfügbaren Impfstoffe sind:
• 5-11 Jahre Kinderbiontech (1. & 2. Impfung)
• 12-29 Jahre Biontech (1., 2. & 3. Impfung)
• Ab 30 Jahren Moderna (1., 2. & 3. Impfung)
(ana, Grafik LL)

aktuell
Wochenzeitung mit den amtlichen Bekanntmachungen der Stadt KelsterbachWochenzeitung mit den amtlichen Bekanntmachungen der Stadt Kelsterbach

36. Jahrgang

Freitag, den
11. Februar 2022

Ausgabe 6/2022

JETZT GRATIS SCHÄTZUNG &JJJJEEEETTTTZZZZTTTT GGGGRRRRAAAATATATTTIIIISSSS SSSSCCCCHHHHÄÄÄÄTÄTÄTTTZZZZUUUUNNNNGGGG &&&&
PROFESSIONELLE BERATUNGPPPPRRRROOOOFFFFEEEESSSSSSSSIIIIOOOONNNNEEEELLLLLLLLEEEE BBBBEEEERRRRAAAATATATTTUUUUNNNNGGGG

ANFRAGEN!AAAANNNNFFFFRRRRAAAAGGGGEEEENNNN!!!!

Ambulante Senioren- und Familienpflege

- Pflegedienstleitung: Martina Böneke -

Der Mensch steht bei uns im Mittelpunkt 

Wir sind Vertragspartner aller Pflegekassen, Krankenkassen und Sozialhilfeträger

Rufen Sie uns an – wir beraten Sie sehr gern

Telefon: 06107-9811240

Unser  Büro: Am Hasenpfad 8, 65451 Kelsterbach

Grund- und Behandlungspflege 

Hauswirtschaftliche Versorgung

Betreuungsleistungen

Beratungseinsätze §§ 37.3 SGB XI
und vieles mehr …

Internet: pflegedienst-kelsterbach.de                                                                                

email: hallo@pflegedienst-kelsterbach.de

Alexandra Schmuck® e.K.

Fax: 06107-9811242

Liebe Freunde 
von Hildas Flohmarkt

in der Alten Schule
Ab dem 12. Februar ab 11.00 Uhr habe ich wieder 
für Euch geöffnet!
Ich würde mich freuen, Euch an diesem Tag 
begrüßen zu können.
Aber bitte kommt mit FP2-Masken.

Eure Hilda Roscher

Spende der 
Stadt Kelsterbach 

an die Tafel Kelsterbach
Die Stadt Kelsterbach erzielte 
2020 Pachteinnahmen aus der 
Gewerbebeschilderung der 
Firma Jost Medien GmbH & 
Co.KG. Diese Pachteinnahmen 

spendete die Stadt diesmal mit 
Dank für den unermüdlichen Ein-
satz an die Tafel Kelsterbach. 

(wifö)

Strandbar digital
Am Freitag, den 11.02.2022 lädt die Evangelische Friedensge-
meinde für 19 Uhr zu einem weiteren Strandbarabend ein: diesmal 
wird es im Rahmen einer Zoom-Konferenz um das Thema „jüdi-
sches Leben in Deutschland heute“ gehen.
Wer sich bis zum 10.02.2022 unter Friedensgemeinde.Kelster-
bach@ekhn.de anmeldet, der und die bekommt einen Zugangslink.

Gemeindeversammlung 2022
Am Sonntag, den 13. Februar 
2022 lädt der Kirchenvorstand 
der Ev. Friedensgemeinde alle 
Gemeindeglieder und Interes-
sierten herzlich zur diesjährigen 
Gemeindeversammlung in das 
Gemeindzentrum, Brandenbur-
ger Weg 7 oder digital (den Link 
finden Sie auf unserer Homepage 
friedensgemeinde-kelsterbch.
online) ein.
Die Gemeindeversammlung 
beginnt um 11.30 Uhr nach 

dem Gottesdienst. Themen der 
Gemeindeversammlung werden 
Rückblick und Vorschauen auf 
die Arbeit des Kirchenvorstandes 
und der verschiedenen Gruppen, 
wie Evangelischen Frauen, Chor 
und viele Andere geben. Neben 
den Berichten des Vorstandes 
wird die Möglichkeit zur Aus-
sprache sein. Nehmen Sie teil 
und bringen Sie ihre Anliegen ein 
- nur so kann lebendige Gemein-
dearbeit gelingen.

Abfallabholung
Sperrmüll: 
Montag, 14. Februar, Bezirk 2
Restmüll: Dienstag, 15. Februar, 
Bezirk 3, Mittwoch, 16. Februar, 
Bezirk 4
Papierabfälle (blaue Tonne): 
Donnerstag, 17. Februar, Bezirk 3,
Freitag, 18. Februar, Bezirk 5
Sondermüll: Freitag, 18. Februar
Restmüll: Müllsäcke (Farbe 
orange) für Restmüll, Fas-
sungsvermögen rund 70 Liter, 
können beim Infopoint im Rat-
haus gegen eine Entsorgungs-
gebühr von fünf Euro gekauft 
werden. 
Andere Abfallsäcke für Rest-
müll werden vom Entsorgungs-
unternehmen FSV/Frankfurt 
grundsätzlich nicht mitgenom-
men.
Sperrmüll bitte rechtzeitig 
anmelden unter 080058 92 430 
(siehe Abfuhrkalender 2019).

Weitere Informationen zum 
Thema Abfall finden sich auf der 
Homepage der Stadt Kelster-
bach unter „Für Bürger (mehr)/
Ordnung“.
Abfalltonnen bitte nur soweit fül-
len, dass sich der Deckel noch 
gut schließen lässt.
Auskünfte zum Thema Abfall 
erteilt die Frankfurter Entsor-
gungs- und Service GmbH, kurz 
FES, (Hotline) Infotelefon kosten-
frei: 0800 5892 430, Servicezei-
ten: Montag bis Donnerstag 8 bis 
16 Uhr, Freitag 8 bis 14 Uhr.
Der Wertstoffhof in der Straße 
„Am Südpark 4“ folgende Öff-
nungszeiten:
Montag:  .................  8 bis 12 Uhr
Dienstag:  ...............  8 bis 12 Uhr
Mittwoch:  ..............  geschlossen
Donnerstag:  ....  14 bis 19.30 Uhr
Freitag:  ..................  9 bis 16 Uhr
Samstag:  ...... 9 bis 16 Uhr. (ana)

Bitte beachten Sie bei Texteinreichungen
Hervorhebungen wie unterstreichen, kursiv oder Großbuch- 

staben können bei Texten nicht übernommen werden.
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Über Heinrich Hoffman in Kels-
terbach etwas zu sagen, das 
hieße sozusagen „Wasser in den 
Main schütten“ oder wie die Grie-
chen sagen „Eulen nach Athen 
tragen“. Heinrich Hoffmann, er 
wurde jüngst 95 Jahre alt, ist 
einer der letzten Grand Seigneurs 
der Untermainstadt. Und davon 
gab es einige, die die Untermain-
stadt über Jahrzehnte entschei-
dend geprägt haben. „Geprägt“ 
und „entscheidend“, das werden 
wohl alle Kelsterbacherinnen und 
Kelsterbacher blind unterschrei-
ben, wenn Heinrich Hoffmann 
gemeint ist. Zumindest die, die 
über die letzten Jahrzehnte die 
Ereignisse in Kellerschbach ver-
folgt haben.
Ja wenn das so ist, dann Prost!
Zu einer Feier auf der Kegel-
sportanlage hatte Hoffmann „sei-
nen“ Volkschor eingeladen, denn 
hier ist Heinrich Hoffmann noch 
immer eine der prägnanten Stim-
men im Chor, die immer heraus-
zuhören sind. Was Wunder, dass 
auch bei dieser Feier gesungen 
wurde, dirigiert und begleitet 
vom Volkschor-Dirigenten Daniel 
Schmidt am Klavier. Und mitge-
sungen hat an diesem Abend 
auch Bürgermeister Manfred 
Ockel, der Hoffmann für seinen 

langen Einsatz dankte und noch 
lange viele schöne Singstunden 
wünschte. Neben den Glückwün-
schen von Land Hessen, Kreis 
Groß-Gerau und Stadt Kelster-
bach überbrachte Ockel auch die 
besten Wünsche von Altbürger-
meister Erhard Engisch. Günter 
Schneider ließ den „Heini“ mit 
einem Gedicht hochleben, und 
wer Hoffmann kennt, der wun-
dert sich nicht, dass so manche 
Gesangseinlage während des 
Essens angestimmt wurde mit 
einem melodischen „Ja wenn das 
so ist dann Prost!“.
5 und 7 als prägende Zahlen
„Ich habe fünf Bürgermeister 
während meiner Zeit in den Kels-
terbacher Rathäusern erlebt, Karl 
Busch, Wendelin Scherer, Fritz 
Treutel, Erhard Engisch und als 
Pensionär dann Manfred Ockel. 
„Als ich 1941, mitten im Welt-
krieg, im Rathaus in der Unter-
gasse als Verwaltungslehrling 
angefangen habe, da waren wir 
ganze sieben Mitarbeiter; zwei 
Feldschützen, zwei Gemeinde-
arbeiter, zwei Polizisten und ein 
Ausscheller, der die Amtlichen 
Bekanntmachungen mit einer 
Glocke in den Kelsterbacher 
Gassen mündlich vortrug,“ erin-
nert sich Hoffmann. Viel habe 

sich hier getan, von einer knapp 
5 0 0 0 - E i n w o h n e rg e m e i n d e 
hin zu einer prosperierenden 
18.000-Einwohner-Kleinstadt, 
die eines schon immer auszeich-
net: Lage, Lage, Lage. Heinrich 
Hofmann hat seit den 1940er 
Jahren dieses Kelsterbach ganz 
entscheidend mitgeprägt, nicht 
auf der politischen, sondern auf 
der Verwaltungs- und der mit-
menschlichen Ebene. Und so 
wundert es nicht, dass der Senior 
anlässlich der Geburtstagsfeier 
ein Credo zum Besten gab: „Man 
muss Gemeinschaft schenken, 
das muss man erkennen, und 
dann kann man sich in sie hinein-
begeben und wird von ihr getra-
gen und aufgefangen!“
Vom Lehrling zum Oberamtsrat
In wenige Sätzen kann man hier 
nur beschreiben, was die Ära 
Hoffmann auf der gesellschaft-
lichen Ebene Kelsterbachs cha-
rakterisiert. Gemeinschaft, das 
war das, was die Menschen 
nach Krieg und Entbehrungen 
forderten und lebten. Und Hein-
rich Hoffmann hat es vorgelebt. 
Im Handharmonika-Spielring, 
in den Gesangvereinen, im Kir-
chenvorstand der Christuskir-
chengemeinde, als langjähriger 
Vorsitzender des Kelsterbacher 

Vereinsringes, nicht zuletzt in 
der Verwaltung. Ein Großteil des 
Kelsterbacher Kulturlebens, das 
man in seiner Ausprägung im 
Jahr 2022 nur staunend erinnern 
kann, ist fest mit Heinrich Hoff-
mann und dem Bürgerhaus, dem 
heutigen Fritz-Treutel-Haus, ver-
knüpft. 
Die Seniorenschifffahrten, der 
Blaue Bock, Café Wien, die Seni-
orenfastnachten; viele Bälle und 
gesellschaftlichen Ereignisse in 
Kelsterbach sind mit ihm ver-
bunden. Zudem die Städtepart-
nerschaft mit Baugé. Mit seiner 
„kirchlichen“ Reisegruppe war er 
an unzähligen Orten im In- und 
Ausland unterwegs gewesen und 
hat Zugehörigkeitsgefühl ver-
mittelt. Er war der Conférencier 
unzähliger Veranstaltungen, gab 
und gibt Kelsterbach ein freund-
liches und verbindliches Gesicht. 
Oben auf der Karriereleiter als 
Oberamtsrat angekommen, wirkt 
Heinrich Hoffmann auch als Pen-
sionär seit rund drei Jahrzehn-
ten segensreich für Kelsterbach. 
„Solange ich mit euch singen 
kann, geht es mir gut,“ gibt er 
sich selbst das Motto für die 
Zukunft. 

hb)

Stadtgeschichte: Manfred Müller (links) und Heinrich Hoffmann.  

Bei der Kerb charmant umringt.  

Auch Stadtgeschichte : Fritz Treutel mit Heinrich Hoffmann.  

Fit und sangesfreudig zur Feier mit Bürgermeister Manfred Ockel.

Heinrich Hoffmann zum 95. Geburtstag

Mann der Vereine, Ehrenvorsitzender des Vereinsringes.  

Besuch aus Indien

Mehr als 6.000 Kilometer tren-
nen die Städte Neu-Dehli und 
Kelsterbach. Mit 1,38 Milliar-
den Einwohnern liegt Indien auf 
Platz zwei der bevölkerungs-
reichsten Länder der Erde. Die 
parlamentarisch-demokratische 
Republik am indischen Ozean ist 
über 200.000 mal größer als die 
beschauliche Stadt am Unter-
main. Geografische Größenver-
hältnisse die für sich sprechen.

Treffen auf Augenhöhe
Trotz oder gerade wegen dieser 
augenscheinlichen Unterschiede 
kam es zu einem Treffen der 
Vorstandsmitglieder Fernost mit 
dem neuen Generalkonsul der 
Republik Indien, Dr. Amit Telang. 
Die Bürgermeister Thomas Jühe 
aus Raunheim und Manfred 
Ockel empfingen den General-
konsul zu einem gemeinsamen 
Austausch in der vergangenen 
Woche. Seit August 2020 ist 
Telang Generalkonsul der Repu-
blik Indien mit Amtssitz in Frank-
furt am Main. Bei seinem Besuch 
trug sich der Generalkonsul in 
das Goldene Buch der Stadt ein.
Netzwerk ausbauen
Ziel der Zusammenkunft war 
die Erweiterung des Netzwerks 
auf wirtschaftlicher und politi-
scher Ebene. Neben den bereits 
bestehenden Kontakten in die 
Volksrepublik China richtet der 
Zweckverband Fernost den 
Fokus auf Staaten wie Indien, 
Südkorea oder Thailand.
 (rs)

v.l.: Bürgermeister Thomas Jühe, Generalkonsul Dr. Amid Telan, Bür-
germeister Manfred Ockel und Dr. Stefan Söhngen, Geschäftsführen-
der Gesellschafter der Relationing GmbH

Musik zur blauen Stunde
Neue Kooperation zwischen 

der Stadt- und Schulbibliothek 
Kelsterbach und der Musik-

schule Kelsterbach
In der Bibliothek stöbern, lesen, 
Bücher ausleihen und dazu 
etwas Gitarrenmusik hören? Das 
ist am Freitag, 18. Februar, von 
17 bis 18 Uhr möglich. Bei der 
neuen Kooperation zwischen der 
Stadt- und Schulbibliothek Kels-
terbach und der Musikschule 
Kelsterbach präsentieren sich in 
regelmäßigen Abständen Dozen-

tinnen und Dozenten der Musik-
schule mit ihrem Instrument. In 
entspannter Atmosphäre kann 
man der Musik lauschen und mit 
den Musikern ins Gespräch kom-
men. Am 18. Februar wird der 
Gitarrist Hesam Jahedpeykani 
den Anfang machen.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch. 
Der Besuch der Stadt- und 
Schulbibliothek ist nur mit 
2G-Nachweis möglich.

(mf)

AUFGEPASST!
Jetzt auf meinwittich.de anmelden und 

Bürgerreporter werden.
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„Seit zweieinhalb Jahren in Ausnahmesituation“
Stadtverordnetenvorsteher 
Wiegand findet deutliche 
Worte zu Corona-Auswirkun-
gen
Die letzte Stadtverordnetenver-
sammlung Ende Januar begann 
Stadtverordnetenvorsteher 
Frank Wiegand mit der Bitte die 
folgenden Redebeiträge auf 15 
Minuten zu begrenzen. Er werde 
dies mit Blick auf das „straffe 
Programm“ sowie die Sorge 
bereitenden Corona-Fallzahlen 
sehr genau im Auge haben. Der 
Ältestenrat hatte die Beschrän-
kung zuvor beschlossen, sowie 
dass sämtliche öffentliche Sit-
zungen unter der 3G-Regelung 
stattfinden können, sowie unter 
den allgemein bekannten Hygi-
ene- und Abstandsregeln. Die 
Masken seien hierbei, außer für 
die Redebeiträge, aufzubehal-
ten.
Doch auch die sogenannten 
Spaziergänge sprach Wiegand 
in diesem Zusammenhang an. 
Zusammen mit Bürgermeister 
Manfred Ockel habe er sich in der 
vorangegangenen Woche selbst 
ein Bild vor Ort gemacht. Er habe 
friedliche Menschen wahrge-
nommen, aber auch, dass trotz 
mehrmaliger Aufforderung das 
Tragen eines Mund-Nasenschut-
zes sowie Waren des Abstands 
ignoriert wurden. Er begrüßte 
ausdrücklich die Kritik, die auch 
an Corona-Maßnahmen zulässig 
sei. Er verwies allerdings darauf, 
dass auch friedliche Versamm-
lungen dem Versammlungsrecht 
unterlägen. Als solche müss-
ten sie angemeldet werden und 
dürften sich nicht als Spazier-
gänge tarnen und sich außerhalb 
der Gesetze bewegen. „Wir sind 
seit nunmehr zweieinhalb Jahren 
in einer Ausnahmesituation, dies 
verlangt von allen eine Anpas-
sung an sich verändernde Her-
ausforderungen.“
Haushaltsdebatte
Besondere Umstände bemühte 
auch Christoph Harth von der 
SPD, der in seinem anschließen-
den Redebeitrag die Haushalts-
ausgaben verteidigte. Er sprach 
sich für den Haushaltsplan 2022 

aus, der ein Investitionsvolumen 
von 58,3 Millionen Euro vorsieht 
bei gleichzeitigen Einnahmen 
von rund 45,7 Millionen Euro. 
Das Defizit verteidigte er als not-
wendig. Der Haushalt sei geprägt 
von einer soliden Finanzführung. 
„Wir gehen sorgsam mit öffent-
lichen Geldern um. Die Finanz-
lage der Stadt Kelsterbach leidet 
jedoch in erheblichem Maße. 
Der Vorteilsausgleich der Stadt 
Frankfurt fehlt.“ Dieses Defizit 
mache ein Minus von sechs bis 
acht Millionen Euro aus. Aus-
reichend gebildete Rücklagen 
aus der Vorzeit sicherten jedoch 
jetzige Leistungen. Diese frei-
willigen Leistungen der Stadt 
in Höhe von 14 Millionen Euro 
an ihre Bürger könnten aber 
nur gesichert werden, wenn die 
Hebesätze der Gewerbesteuer 
für die nächsten drei Jahre 
erhöht würden. Das sei „der soli-
darische Weg“ für Bürger und 
Gewerbetreibende.
Ihm schloss sich Uwe Albert von 
der CDU an, der bekannte, dass 
er lieber eine Rede über den 
Finanzhaushalt der Stadt Mainz 
halten würde. Denn auch wenn 
die Stadt am Rhein auch in die-
sem Jahr kein Fastnacht feiern 
kann, hat sie dennoch gut lachen 
– der Firma Biontech und deren 
hohen Einnahmen sei Dank. Im 
Jahr 2019 habe durch den Vor-
teilsausgleichs noch ein dickes 
Plus gestanden, doch schon ein 
Jahr später habe sich daraus ein 
dickes Minus von 7,2 Millionen 
Euro entwickelt. „Im kommuna-
len Finanzausgleich stehen die-
ses Jahr keine Gelder für uns an. 
Das lässt sich nicht so einfach 
ausgleichen.“ Die größte Einnah-
mequelle sei die Gewerbesteuer. 
Diese habe man nun notgedrun-
gen angepasst. Die anstehenden 
Ausgaben seien fast ausschließ-
lich in bereits begonnene Pro-
jekte eingeplant. Dazu gehörten 
der Neubau der Feuerwehrwa-
che, die Digitalisierung, oder die 
Sanierung des Südparks. Für 
neue Projekte fehlten dagegen 
die Mittel, man könne nur auf 
Fördergelder hoffen, auch wenn 

hier ein Eigenanteil der Stadt zu 
leisten sei, gab er zu bedenken. 
„Ich werde die Zukunft unserer 
Stadt aber nicht allzu negativ 
malen. Ich habe die Hoffnung, 
dass die Situation nach Corona 
wieder in ruhigere Fahrwasser 
kommt.“
Der dritte Redebeitrag zur Haus-
haltsdebatte kam von Thorsten 
Riesner von der WIK. Er konnte 
seinen Vorrednern nicht zustim-
men. Das Haushaltsdefizit von 
12 Millionen Euro sei nicht 
kleinzureden. Etwa 25 Prozent 
des Haushalts sei nicht durch 
Einnahmen gedeckt. Als Haupt-
grund für die Verschlechterung 
seien die fehlenden Einnah-
men aus dem Vorteilsausgleich 
genannt, aber das alleine könne 
es nicht sein. Auch frage er 
sich, wieso für die kommenden 
Jahre weniger Defizit eingeplant 
würde, alleine für 2023 würden 
8 Millionen Euro weniger einge-
rechnet. Für ihn ergebe sich dar-
aus ein strukturelles Defizit. „Es 
wird aber zu wenig getan, um 
dieses zu ändern.“
Unabhängig von der Konjunk-
tur, würde es immer eine Defizit 
geben. Eine Sanierung der ver-
alteten Infrastruktur und Kos-
tenführung müsste eigentlich 
auf der Tagesordnung stehen, 
so Riesner weiter. Einsparungen 
seien angeblich nicht möglich 
wegen der freiwilligen Leistun-
gen. Dies könne man aber nur 
solange machen, wie es finan-
ziell gut läuft. Das Haushalts-
recht schreibe jedoch vor, erst 
Einsparungen zu machen, 
bevor neue Ausgaben getätigt 
würden. Die Reduzierung des 
Leistungsangebots sei aus sei-
ner Sicht alternativlos. „Es darf 
keine Tabus geben, alles muss 
hinterfragt werden, das schafft 
auch Akzeptanz in der Bevölke-
rung.“ Er könne keinen „Königs-
weg“ in der Sanierung vorlegen, 
aber die Arbeit müsse gemacht 
werden und er böte an, dass 
die WIK sich an dieser betei-
lige. „Die Rücklagen, von denen 
wir sprechen, sind nicht selbst 
erarbeitete Rücklagen, sondern 

kommen von Finanzausgleichen. 
Das wird bald bei Null sein.“ 
Erst müsse man selbst arbeiten, 
bevor man die Kreisumlage kriti-
sieren könne.
Nach einer etwa halbstündigen 
Debatte wurde über den Haus-
haltsplan abgestimmt. Wie ange-
kündigt lehnte die WIK diesen 
ab, dennoch wurde er mehrheit-
lich angenommen.
Weitere Themen
Die weiteren, in der Stadtver-
ordnetenversammlung behan-
delten Themen, handelten von 
im Haushaltsplan vorgesehenen 
Personalmaßnahmen, Kanalsa-
nierungen, der Wahl eines Schöf-
fen für das Ortsgericht sowie 
dem Klimaschutz als Aufgaben-
ziel.
Hierzu sprach Bürgermeister 
Ockel vor den Stadtverordne-
ten. Es gebe noch keinen kon-
kreten Handlungskatalog, aber 
ein Bekenntnis zum Einhalten 
des Klimaschutzgesetzes. Für 
die städtischen Liegenschaften 
bedeute dies, dass der CO2 
Ausstoß mittels Photovoltaikan-
lagen reduziert werden könne, 
aber auch ein Beratungskata-
log für die Gewerbe und Bürger 
sei wichtig. „Das Thema Klima-
schutz wird uns die nächsten 
Jahre beschäftigen. Wir werden 
im Laufe des Jahres einen Kli-
maschutzhandlungskatalog vor-
legen“, schloss Ockel.
Auch das Thema des Schut-
zes der Baumbestände wurde 
abschließend behandelt. Chris-
tian Hufgard bedankte sich 
zunächst für die interfraktionelle, 
konstruktive Zusammenarbeit 
und warb noch einmal dafür, 
auch Obstbaumbestände in die 
Baumschutzsatzung aufzuneh-
men. Für jeden nicht mehr ertrag-
reichen und gefällten Baum, 
müsse ein neuer gepflanzt wer-
den. Obwohl die Satzung ein-
stimmig angenommen wurde, 
wurde dieser Änderungsantrag 
mehrheitlich abgelehnt.
Die nächste Stadtverordneten-
versammlung wird am 21. Feb-
ruar um 19 Uhr stattfinden. (ana)

Still ruht der See

Wo sich in der wärmeren Jahreszeit Angler und Erholungssuchende 
aufhalten, ist es zur Zeit recht ruhig. Still und idyllisch liegt der kleine 
Nebensee des Staudenweihers da, bis er im Frühjahr aus seinem 
Dornröschenschlaf erwacht und dann auch wieder über Wasser 
das blühende Leben zu sehen ist. Bis es allerdings soweit ist, wer-
den bestimmt noch ein paar Wochen wenn nicht Monate vergehen. 
Solange heißt es jedenfalls noch „Still ruht der See“. (Text und Fotos: 
Schönstein)

29. Kultursommer  
Südhessen 2022

Landrat Christian Engelhardt ist neuer Vorsitzender 
des Kultursommers Südhessen - „Gemeinsam die 

Kulturlandschaft in Südhessen stärken“

Landrat Christian Engelhardt, Kreis Bergstraße, wurde am 31. 
Januar 2022 zum Vorsitzenden des Kultursommers Südhessen e.V. 
gewählt und tritt damit die Nachfolge von Oberbürgermeister Jochen 
Partsch (Wissenschaftsstadt Darmstadt) an. Vertreter des Vorsit-
zenden wurden Klaus Peter Schellhaas, Landrat des Landkreises 
Darmstadt-Dieburg (1. Stellvertreter), und Frank Matiaske, Landrat 
des Odenwaldkreises (2. Stellvertreter). Regierungspräsidentin Brigitte 
Lindscheid dankte dem bisherigen Vorsitzenden, Oberbürgermeis-
ter Partsch für die geleistete hervorragende Arbeit und wünschte 
Landrat Engelhardt für seine neue Aufgabe viel Erfolg. Landrat 
Engelhardt: „Die Förderung der Vielfalt der südhessischen Kultur-
landschaft ist mir ein besonderes Anliegen, und gerade in diesen 
Zeiten ist es umso wichtiger, die von Corona gebeutelte Kulturszene 
zu stärken. Ich bin froh, gemeinsam mit den Landkreisen und der 
Wissenschaftsstadt Darmstadt die Kulturlandschaft in Südhes- sen 
unterstützen zu können und freue mich auf die weitere Zusammen-
arbeit.“ Das neue Kulturprogramm mit über 150 Veranstaltungen in 
Südhessen, erscheint Ende Mai und bietet im Zeitraum vom 17. Juni 
bis 18. September 2022 gute Unterhaltung mit Theater- und Klein-
kunstvorstellungen, Konzerten, Ausstellungen und Festivals für Groß 
und Klein. Der 29. Kultursommer Südhessen 2022 wird offiziell am 
17. Juni im historischen Kellereihof in Michelstadt mit einem Kon-
zert der südhessischen Chöre eröffnet. Der feierliche Abschluss des 
Kultursommers findet bereits am 17. September in Reinheim statt, 
bei dem der Schweizer Kabarettist und Beatboxer Martin O. auf der 
Bühne stehen wird. Als weiteren Programmhöhepunkt kündigen sich 
schon jetzt die 25. Tage der offenen Ateliers (17. und 18. Septem-
ber) an, die Kunstinteressierten Einblicke hinter die Kulissen ermög-
lichen. Zum Kultursommer Südhessen e.V. gehören neben dem 
Kreis Bergstraße und der Wissenschaftsstadt Darmstadt ebenso die 
Landkreise Darmstadt-Dieburg, Groß- Gerau, Odenwald und Offen-
bach. Weitere Informationen zum Kultursommer Südhessen gibt 
es im Internet unter www.kultursommer-suedhessen.de oder tele-
fonisch bei der Geschäftsstelle des Kultursommer Südhessen e.V. 
beim Regierungspräsidium Darmstadt unter 06151 - 124630.

Aktuelles aus der Stadt- und Schulbibliothek
Einlass in die Bibliothek mit 2G

Für die Stadt- und Schulbibliothek gilt aktuell die 2G-Regelung. Das Bibliotheksteam bittet alle Nutzerinnen und Nutzer die ent-
sprechenden Nachweise bzw. Testhefte bereit zu halten. Der Besuch der Stadt- und Schulbibliothek ist für geimpfte und genesene 
Personen möglich. Schülerinnen und Schüler benötigen ihr Testheft. Die gilt für Besucherinnen und Besucher ab sechs Jahre.
Das Tragen einer medizinischen Maske ist weiterhin für die gesamte Dauer des Aufenthaltes Pflicht.
Der Medien-Drive-Thru bleibt weiterhin geöffnet. Das Team der Bibliothek stellt Medienwünsche, die per Mail oder telefonisch mit-
geteilt werden können, gerne zusammen.

Fotoausstellung „Stille Momente“ - Bis zum 25. Februar in der Stadt- und Schulbibliothek
Die Stadt- und Schulbibliothek startete das Jahr 2022 mit einer Ausstellung. Der Fotograf Daniel Dencescu hat unter dem Thema 
„Stille Momente“ eine Auswahl seiner schönsten Fotografien zusammengestellt. Er wurde in den vergangenen beiden Jahren mit 
unzähligen Preisen für seine Aufnahmen ausgezeichnet, jüngst wurde er von National Geographic zum Newcomer im Bereich Tier-
fotografie gekürt.

Neu - Musik zur blauen Stunde - Am 18. Februar zwischen 17.00 und 18.00 Uhr
Gemeinsam mit der Musikschule Kelsterbach bietet die Stadt- und Schulbibliothek von nun an regelmäßig „Musik zur blauen 
Stunde“ an. Verschiedene Dozenten der Musikschule untermalen den Bibliotheksbesuch mit ihrem Spiel.
Den Anfang macht Hesam Jahedpeykani auf der Gitarre.

Gaming-Zeiten
Immer wieder Mittwochs außerhalb der Schulferien bietet die Bibliothek von 16.00 bis 17.30 Uhr Gaming-Zeiten in ihren Räumen 
an. In Kleingruppen können Kinder ab acht Jahre gemeinsam am Bildschirm mit der PS4 oder Nintendo Switch zocken. Nur mit 
Anmeldung - Eintrittskarten gibt es jeweils eine Woche vor Termin. Maximal vier Teilnehmer pro Runde.
Die nächsten Termine sind am 16. und 23. Februar. Es gelten die aktuellen Hygiene- und Veranstaltungsregeln des Landes Hessen.

Spielzeugkisten zum Ausleihen
Ab sofort können Familien kreative Spielzeuge wie ein Puppentheater mit Handpuppen, eine große Carrera Rennbahn, Kugelbah-
nen, Zauberkästen, Puppenzubehör und vieles mehr in der Bibliothek ausleihen. Wie bei den Brettspielen auch, werden die Teile 
nach Rückgabe der Boxen gezählt und nur vollständige Boxen ausgeliehen. Pro Leseausweis kann zunächst eine Box für zwei 
Wochen ausgeliehen werden – 33 Boxen stehen zur Auswahl. Ausleihen statt kaufen, dafür stehen öffentliche Bibliotheken. In der 
Stadt- und Schulbibliothek Kelsterbach ist die Ausleihe sogar kostenlos und steht allen Bürgern offen.
Weitere Informationen zu den Besuchen und der kontaktlosen Ausleihe können unter www.stadtbibliothek-kelsterbach.de auf www.
facebook.com/BibliothekKelsterbach/ oder auf www.instagram.com/bibliothek_kelsterbach/ nachgelesen werden. Gerne informie-
ren wir auch vor Ort zu den normalen Öffnungszeiten, per Telefon 06107/773555 und Mail: stadtbibliothek@kelsterbach.de. (rw)
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Meldungen aus dem Kreis

Long-Covid-Betroffene
 treffen sich

Selbsthilfebüro des Kreises organisiert 
Austausch in Groß-Gerau

Kreis Groß-Gerau - Gerade hatten Sie Ihr Leben noch „voll im Griff“, 
waren aktiv und fühlten sich gesund. Aber nach Ihrer Covid-19-Er-
krankung ist nun alles anders? Vielleicht gehören Sie zu denjenigen, 
die noch lange nach der Infektion mit Kraftlosigkeit, Gefühlsschwan-
kungen, Gedächtnislücken und Schmerzen zu kämpfen haben? 
Covid-19 kann Schädigungen von Nerven und Organen hervorrufen, 
die sich in sehr unterschiedlichen Symptomen zeigen.
Die Genesung braucht Zeit und fordert viele Umstellungen. Um sich 
in dieser Situation gegenseitig beizustehen und zu stützen, können 
sich Betroffene in Groß-Gerau nun in einer Selbsthilfegruppe vernet-
zen und austauschen. Die Idee dazu kommt von einer Betroffenen, 
die berichtet:
„Unmittelbar nach der Erkrankung brauchte ich viel Unterstützung, 
um meinen Alltag bewältigen zu können. Dazu kamen wiederkehrende 
Schmerzen und die Angst nicht wieder gesund zu werden. Ich fühlte 
mich unverstanden und alleingelassen. Man sieht mir meine Krankheit 
nicht an, weshalb es für mein Umfeld schwer nachvollziehbar ist, wel-
che Mühe ich habe, damit klar zu kommen. Ich musste mein Leben 
komplett neu takten. Bis heute leide ich an Kraftlosigkeit, Gedächtnis-
lücken und schon bei leichter Anstrengung treten Schmerzen am gan-
zen Körper auf. Die Unberechenbarkeit macht mir zu schaffen, weil 
vieles nicht mehr planbar ist.“
Interessierte können sich für weitere Informationen an das Selbst-
hilfebüro Groß-Gerau, Tel: 06152 989470, selbsthilfe.gross-gerau@
paritaet-projekte.org, wenden. Die Gründung wird durch das Selbst-
hilfebüro unterstützt, funktioniert aber ohne fachliche Leitung als selb-
storganisierter Zusammenschluss Betroffener. Es handelt sich nicht 
um ein therapeutisches Angebot. Die Teilnahme ist kostenlos.

Kreis Groß-Gerau setzt 
Empfehlung der Ständigen 

Impfkommission um
Zweite Auffrischungsimpfung startet
KREIS GROSS-GERAU - Der Kreis Groß-Gerau hat umgehend auf die 
erste Empfehlung für eine zweite Auffrischungsimpfung (4. Impfung) 
reagiert, die am Donnerstag die Ständige Impfkommission (STIKO) 
abgegeben hat. „Besonders stark gefährdete Gruppen und Beschäf-
tigte im Gesundheits- und Pflegebereich erhalten ab sofort in unseren 
vier Impfzentren in Groß-Gerau, Wolfskehlen, Rüsselsheim und Raun-
heim (bis 11. Februar geöffnet) und bei unseren mobilen Impfteams 
vor Ort den Booster für den Booster“, sagte Landrat Thomas Will.
Die STIKO empfiehlt die vierte Impfung Menschen ab 70 Jahren, Men-
schen in Pflegeeinrichtungen, Menschen mit Immunschwäche und 
Beschäftigten in medizinischen Einrichtungen und Pflegeeinrichtun-
gen. Aus Sicht der Stiko soll eine zweite Auffrischungsimpfung mit 
einem mRNA-Impfstoff nach abgeschlossener Grundimmunisierung 
und der ersten Auffrischung zum Einsatz kommen. In Frage kommen 
dafür aktuell die Vakzine von Biontech/Pfizer und Moderna. Für Per-
sonen, die nach der ersten Auffrischung eine SARS-CoV-2-Infektion 
durchgemacht haben, wird keine weitere Auffrischung empfohlen.
Nach Angaben der STIKO solle eine vierte Impfung bei gesundheitlich 
gefährdeten Menschen frühestens drei Monate nach der ersten Auf-
frischung erfolgen. Personal in medizinischen und pflegerischen Ein-
richtungen soll den zweiten Booster frühestens nach sechs Monaten 
erhalten. „Wir sind überzeugt, dass eine vierte Impfung den Schutz vor 
einem schweren Krankheitsverlauf noch verbessern wird“, betonten 
Landrat Will und Erster Kreisbeigeordneter Walter Astheimer. „Impfen 
ist der Königsweg aus der Pandemie. Unser Appell lautet deshalb: 
Bitte lassen Sie sich impfen! Unser Ziel muss sein, die Impfkampagne 
gegen Covid voranzutreiben“, so Will und Astheimer.
„Wir gehen davon aus, dass für den definierten Personenkreis für die 
vierte Impfung erst einmal keine Anmeldung notwendig sein wird“, 
sagte Joachim Hammann; Leiter Stabsstelle Organisation Corona des 
Kreises. Öffnungszeiten der Impfzentren und Einsatzpläne der mobi-
len Impfteams sind auf der Homepage des Kreises vermerkt (www.
kreisgg.de/impfung)

Russland und  
der Ukraine-Konflikt

KVHS-Debattierclub lädt zum Meinungsaustausch ein
KREIS GROSS-GERAU - Die aktuellen Spannungen zwischen Russ-
land und dem Westen sind gewaltig. Es gibt russische Forderungen, 
die Ukraine und andere ehemalige Sowjetrepubliken nicht in die Nato 
aufzunehmen. Russland hat zudem Truppen nahe der Grenze zur 
Ukraine zusammengezogen. Wie sollen Deutschland und der Westen 
darauf reagieren? Und wie steht es um die deutsch-russischen Bezie-
hungen? Mit diesen Fragen beschäftigt sich der Debattierclub der 
Kreisvolkshochschule Groß-Gerau (KVHS) am Donnerstag, 17. Feb-
ruar 2022, von 19.30 bis 21.30 Uhr. Der Debattierclub wird als Online-
Veranstaltung stattfinden.

Um einen Link zur Teilnahme zu erhalten, sollten sich Interessierte 
über die Homepage www.kvhsgg.de/gesellschaft anmelden. Eine 
Anmeldung ist ebenfalls per Telefon oder (06152 1870-0) oder per 
Email (info@kvhsgg.de) möglich.
Der Debattierclub trifft sich voraussichtlich wieder am 31. März, 12. 
Mai und 9. Juni 2022 um jeweils 19.30 Uhr. Die Themen zu aktuellen 
Fragestellungen werden von den Diskutierenden selbst festgelegt und 
auf der Website www.kvhsgg.de/gesellschaft kurz vorher veröffent-
licht.

6. Hundesteuer 1. Rate 2022
7. Zweitwohnungssteuer 1. Rate 2022
8. Fehlbelegungsabgabe Februar 2022
9. Musikschulgebühren Februar 2022
10. Wassergeldnachzahlung 2021
Zur Einhaltung des Fälligkeitstermins achten Sie bitte auf die recht-
zeitige Überweisung der angeforderten Beträge. Bei allen Zahlungen 
auf unsere Bankkonten vermerken Sie bitte Ihr vollständiges Kas-
senzeichen.
Nur so ist gewährleistet, das Ihre Zahlung richtig verbucht wird und 
Sie nicht unberechtigt gemahnt werden.
Die Verantwortung für pünktliche Zahlung und die korrekte Verbu-
chung übernehmen wir für Sie, wenn Sie sich dem Lastschrifteinzugs-
verfahren bedienen. Gerne beraten wir Sie unter Tel.:

Herr Rossel: 06107 / 773-433
Herr Bauer: 06107 / 773-289
Frau Hardt-Ehser: 06107 / 773-287
Bei Zahlungspflichtigen, die der Stadtkasse eine Einzugsermäch-
tigung erteilt haben, werden die fälligen Beträge vom angegebenen 
Konto abgebucht.
Für Steuerschuldnerinnen und -schuldner, die für das Kalenderjahr 
2022 keinen Steuerbescheid erhalten haben, gilt weiterhin der zuletzt 
erstellte Steuerbescheid.

Kelsterbach, den 03. Februar 2022
Der Magistrat der Stadt Kelsterbach

- Stadtkasse -
Rossel, Kassenverwalter

Satzung zum Schutz der 
Baumbestände

Aufgrund der §§ 5 und 51 Nr. 6 der Hessischen Gemeindeordnung in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl I S. 142) 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 11. Dezember 2020 (GVBl. S. 
915), der §§ 1 bis 5 a und § 9 des Hessischen Gesetzes über kommu-
nale Abgaben (KAG) in der Fassung vom 24.03.2013 (GVBl. S. 134), 
zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 28.05.2018 (GVBl. 
S. 247) und des § 29 Abs. 1 und 2 des Bundesnaturschutzgesetzes 
(BNatSchG) vom 29.07.2009 (BGBl. I S. 2542), zuletzt geändert durch 
Artikel 1 des Gesetzes vom 18.08.2021 (BGBl. I S 3908) in Verbindung 
mit § 12 Absatz 1 Satz 3, Absatz 2 Satz 2 und Absatz 3 sowie § 28 
Abs. 1 und Abs. 3 des Hessischen Ausführungsgesetzes zum Bun-
desnaturschutzgesetz (HAGBNatSchG) vom 20.12.2010 (GVBl. I S. 
629), zuletzt geändert durch Artikel 17 des Gesetzes vom 07.05.2020 
(GVBl. S. 318) hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Kels-
terbach am 31.01.2022 die folgende Satzung beschlossen:

Satzung zum Schutz der Baumbestände in
der Stadt Kelsterbach

§ 1
Gleichstellungsregelung

Die in dieser Satzung genannten Personenbezeichnungen umfassen 
gleichermaßen die männliche, die weibliche und die diverse Form. 
Lediglich aus Gründen der Übersichtlichkeit und der besseren Les-
barkeit wird nur die männliche Form verwendet.

§ 2
Ziele und Zwecke

Diese Satzung bezweckt den Schutz und den Erhalt der Baumbe-
stände, weil der Charakter der Gebiete und Bestände im Sinne des 
§ 3 wegen

- ihrer Schönheit, natürlichen Eigenart oder Seltenheit,
- ihrer Bedeutung für die Belebung, Gliederung und Pflege des 

Stadtbildes,
- ihrer Bedeutung für die Erhaltung und Verbesserung des Kleinkli-

mas,
- ihrer Bedeutung für die Luftreinhaltung,
- ihrer Bedeutung für den Lärmschutz,
- ihrer Bedeutung als Ruhe- und Erholungsraum für die Bürger,
- ihrer Bedeutung als Lebensraum für die heimische Tierwelt
besonderen Schutz erfordert.
Durch diese Satzung werden die natürlichen Lebensgrundlagen und 
die Lebensqualität für die Einwohner der Stadt Kelsterbach erhalten 
und nachhaltig gesichert.

§ 3
Räumlicher und sachlicher Geltungsbereich

(1) Der räumliche Geltungsbereich dieser Satzung erstreckt sich auf 
den baurechtlichen Innenbereich der Gemarkung Kelsterbach.
(2) Bäume im Geltungsbereich dieser Satzung werden im nachste-
hend bezeichneten Umfang zu geschützten Landschaftsbestandteilen 
erklärt.
Geschützt sind:

a) Laubbäume ab einem Stammumfang von 0,60 m gemessen in 1 
m Höhe,

b) mehrstämmige Laubbäume, wenn die Summe der einzelnen 
Stammumfänge 0,60 m, gemessen in 1 m Höhe, überschreitet. 
Liegt der Kronenansatz niedriger als 1 m, so ist der Stammumfang 
unter dem Kronenansatz ausschlaggebend.

c) Nadelbäume ab einem Stammumfang von 0,80 m gemessen in 
1 m Höhe.

§ 4
Genehmigungspflicht

(1) Die Beseitigung von Baumbeständen gem. § 3 bedarf der Geneh-
migung der Stadt Kelsterbach.

(2) Die Genehmigungspflicht des Abs. 1 gilt nicht für
a) Baumbestände in Gärtnereien und Baumschulen,

Volksbegehren  
Verkehrswende Hessen

Die Stadt Kelsterbach unterstützt die Initiative zur 
Verkehrswende Hessen und bietet daher die Mög-
lichkeit an, am Infopoint die offiziellen Unterschrif-

tenbögen auszufüllen und einzureichen.
Die Initiative setzt sich für eine „echte Verkehrswende“ ein, um eine 
gute Mobilität für alle, mehr Verkehrssicherheit, eine höhere Lebens-
qualität in Städten und Gemeinden und effektiven Klimaschutz zu 
verwirklichen. Dazu wollen sie den Anteil der umweltfreundlichen Ver-
kehrsarten - zu Fuß gehen, Radfahren, ÖPNV - auf mindestens 65 
Prozent am gesamten Personenverkehr erhöhen.
Kern des Volksbegehrens ist das Verkehrswendegesetz Hessen, wel-
ches unter www.verkehrswende-hessen.de abrufbar ist. Zudem erhal-
ten alle Interessierte dort weitere Informationen zu dem Thema. (LL)

Aus der Arbeit der Polizei

57-Jähriger attackiert und 
schwer verletzt/Polizei sucht 
wichtige Zeugin und weiteren 

Angreifer
Kelsterbach (ots) Am Samstagmorgen (05.02.), gegen 6.45 Uhr, wurde 
ein 57 Jahre alter Mann vor einem Lokal im „Kleiner Kornweg“ aus 
bislang unbekannten Gründen von drei Männern attackiert und hier-
bei schwer verletzt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde der 
57-Jährige von den Angreifern unter anderem mehrfach mit den Fäus-
ten ins Gesicht geschlagen. Die von einem Zeugen alarmierte Polizei 
konnte anschließend zwei Tatverdächtige festnehmen. Der Angegrif-
fene wurde in eine Klinik eingeliefert.
In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach einer Zeugin des 
Vorfalls, welche die Angreifer mehrfach lautstark aufgefordert haben 
soll, von dem Opfer abzulassen. Zudem werden Personen gebeten, 
die sachdienliche Hinweise, insbesondere zu dem bislang unbekann-
ten dritten Angreifer geben können, sich beim Kommissariat 41 der 
Polizei in Kelsterbach unter der Rufnummer 06107/7198-0 zu melden.

Politische Themen

Richtlinien für redaktionelle 
Veröffentlichungen von poli-
tischen Parteien und politi-

schen Gruppierungen
Wir bitten die Einsender von Artikeln politischer Parteien und Gruppie-
rungen, die folgenden Richtlinien bei der Einreichung von Texten für 
den redaktionellen Teil zu beachten:
Veröffentlichungen politischer Parteien sowie deren Untergruppen 
müssen auf die Ankündigungen von Versammlungen und Berichte 
von Versammlungen begrenzt bleiben. Bei Berichten von Versamm-
lungen, Referaten etc. ist darauf zu achten, dass z.B. der Referent 
und das Thema genannt werden dürfen, nähere parteipolitische Aus-
sagen müssen jedoch entfallen. Eine Vorstellung und Bewerbung 
eines Kandidaten mit dessen politischen Zielen und persönlichem 
Lebenslauf ist nicht möglich.
Ebenfalls nicht veröffentlicht werden:
• abwertende Äußerungen über Handlungsweisen, Vorstellungen 

und Entscheidungen anderer politischer Parteien oder Wähler-
gruppen

• Angriffe bzw. abwertende Äußerungen zu Personen bzw. Amts- 
und Mandatsträgern

• Diffamierungen oder Beleidigungen
• Stellungnahme zu politischen Tagesthemen (Bundes- oder Lan-

despolitik) bleiben ebenso wie Leserbriefe, leserbriefähnliche Ein-
sendungen sowie Meinungsäußerungen unberücksichtigt.

Wahlaussagen zu Kommunal-, Landtags- oder Bundestagswahlen 
dürfen nur als kostenpflichtige Anzeige veröffentlicht werden.
Der Charakter der Wochenzeitungen als sachliche und auf kommunale 
Ebene abgestellte Informationsquelle muss neutral und parteipolitisch 
ungebunden bleiben. 6 Wochen vor den jeweiligen Wahlterminen 
werden nur Terminankündigungen abgedruckt.
Der Verlag behält sich vor, Texte die diesen Anforderungen nicht ent-
sprechen, ohne weitere Benachrichtigung nach eigenem Ermessen zu 
verändern, zu kürzen oder ganz entfallen zu lassen.
Wir danken für Ihr Verständnis!

LINUS WITTICH Medien KG, Redaktion

Amtliche Bekanntmachungen
der Stadt Kelsterbach

Steuern und Abgaben
Hiermit werden alle Steuerpflichtigen auf die am 15.02.2022 fälligen 
Steuern und Abgaben hingewiesen. Es sind zu entrichten:

1. Grundsteuer 1. Rate 2022
2. Müllabfuhrgebühren 1. Rate 2022
3. Wassergeld-Abschlagszahlung 1. Rate 2022
4. Kanalgebühren-Abschlagszahlung 1. Rate 2022
5. Gewerbesteuer 1. Rate 2022
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b) im Genehmigungsverfahren nach § 4 Abs. 5 falsche oder unvoll-
ständige Angaben über geschützte Baumbestände macht,

c) einer Nebenbestimmung nach § 4 Abs. 6 nicht oder nicht fristge-
recht nachkommt,

d) entgegen § 4 Abs. 8 der Anzeigepflicht nicht nachkommt,
e) entgegen den §§ 6 und 7 Ersatzpflanzungen nicht oder nicht frist-

gerecht durchführt und unterhält und / oder Ausgleichszahlungen 
nicht oder nicht fristgerecht entrichtet,

f) entgegen § 8 Abs. 1 Baumbestände derart schädigt, dass ihre 
Lebensfähigkeit beeinträchtigt wird.

(2) Ordnungswidrigkeiten können nach § 28 Abs. 3 Satz 1 
HAGBNatSchG mit einer Geldbuße bis zu 100.000,00 Euro geahn-
det werden, soweit die Zuwiderhandlung nicht durch Bundes- oder 
Landesrecht mit Strafe bedroht ist. Das Gesetz über Ordnungswidrig-
keiten (OWiG) findet in seiner jeweils gültigen Fassung Anwendung.
(3) Zuständige Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 Abs. 1 Ziff. 1 
OWiG in Verbindung mit § 28 Abs. 4 Ziff. 2 HAGBNatSchG ist der 
Magistrat der Stadt Kelsterbach.

§ 11
Inkrafttreten

Die Satzung tritt am Tage nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in 
Kraft.
Die Satzung wird hiermit ausgefertigt. Es wird bestätigt, dass der Inhalt 
dieser Satzung mit dem hierzu ergangenen Beschluss der Stadtver-
ordnetenversammlung übereinstimmt und dass für die Rechtswirk-
samkeit maßgebenden Verfahrensvorschriften eingehalten wurden.

Kelsterbach, den 07.02.2022/Ud
Der Magistrat der Stadt Kelsterbach

gez. Ockel, Bürgermeister
Für die Ausfertigung der Bekanntmachung:

Der Magistrat der Stadt Kelsterbach
i. A. Ritzkowsky, Dipl.-Verwaltungswirt

Bekanntmachung 
zur 15. Sitzung des Aus-

schusses für Bauen, Planen, 
Umweltschutz, Mobilität

Sitzung am Montag, 14.02.2022,
18:00 Uhr im Bürgersaal des Fritz-Treutel-Hauses, Bergstraße 20
Die Hygieneregeln Mund-Nasen-Maske und Händedesinfektion sind 
vorgeschrieben. Die Zuhörerzahl wird auf 20 Bürgerinnen und Bürger 
beschränkt, um die Abstände von mindestens 1,5 Meter einzuhalten.
Für alle Sitzungsteilnehmer gilt die 3G-Regel. Bitte bringen Sie Ihren 
Impf-, Genesenen- oder Testnachweis sowie ein gültiges Ausweisdo-
kument mit.
Da der Sitzungssaal in Abständen gut gelüftet wird, empfehlen wir, 
entsprechende Kleidung zu tragen. Wir bitten um Verständnis für 
diese Maßnahmen.

Tagesordnung
1. Entwicklung des Sportparkareals
2. Sportpark; Auftragserteilung Landschaftsbauarbeiten Umbau 

Rasenplatz in einen Kunstrasenplatz
3. Neubau Friedhof Sternenkinder; hier: Auftragsvergabe der Gar-

ten- und Landschaftsbauarbeiten
4. Ausbau Bushaltestellen Gesamtschule; hier: Vorstellung der Ent-

wurfsplanung
5. Kreisverkehrsplatz (KVP) Am Südpark - Edeka und Verlegung 

Bushaltestellen; hier: Vorstellung der Entwurfsplanung
6. Umbau und Erweiterung Feuerwehr, Interimskomplex Feuerwehr-

haus; hier: Vergabe Bauleistung Containeranlagen für Sozialbe-
reich, Büros, Lager und Werkstätten

7. Anfragen/ Mitteilungen
Kelsterbach, 09.02.2022

Jürgen Zeller, Ausschussvorsitzender

Bekanntmachung 
zur 10. Sitzung des Aus-

schusses für Bildung, 
Soziales, Kultur, Sport und 

Integration
Sitzung am Mittwoch, 16.02.2022, 19:00 Uhr

im Bürgersaal des Fritz-Treutel-Hauses, Bergstraße 20
Die Hygieneregeln Mund-Nasen-Maske und Händedesinfektion sind 
vorgeschrieben. Die Zuhörerzahl wird auf 20 Bürgerinnen und Bürger 
beschränkt, um die Abstände von mindestens 1,5 Meter einzuhalten.
Für alle Sitzungsteilnehmer gilt die 3G-Regel. Bitte bringen Sie Ihren 
Impf-,Genesenen- oder Testnachweis sowie ein gültiges Ausweisdo-
kument mit.
Da der Sitzungssaal in Abständen gut gelüftet wird, empfehlen wir, 
entsprechende Kleidung zu tragen. Wir bitten um Verständnis für 
diese Maßnahmen.

Tagesordnung
1. Mieter/-innenberatung im Eigenbetrieb, Obdachlosenbetreuung 

und Prävention von Obdachlosigkeit
2. Entwicklung des Sportparkareals
3. Sportpark; Auftragserteilung Landschaftsbauarbeiten Umbau 

Rasenplatz in einen Kunstrasenplatz
4. Anfragen/ Mitteilungen

Kelsterbach, 09.02.2022
Dr. Karina Strübbe, Ausschussvorsitzende

Regel ist ein standort- und klimaverträglicher Laubbaum mit folgen-
dem Mindestumfang zu pflanzen:

Stammumfang in 1 m Höhe
in cm
(zu ersetzender Baum)

Stammumfang in 1 m Höhe in cm
(Ersatzanpflanzung)

60 - 89 12
90 - 119 14
ab 120 16
In besonders begründeten Fällen können auf Antrag als Ersatzpflan-
zung je zu ersetzendem Baum auch zugelassen werden:

a) bei einem Stammumfang des zu ersetzenden Baumes von 0,60 
bis 1,19 m die Pflanzung, Erhaltung und Pflege von mindestens 
drei standort- und klimaverträglichen freiwachsenden Laubgehöl-
zen (2 x verpflanzt, 60 - 100 cm hoch); anstelle eines Laubgehöl-
zes ist im Rahmen einer Fassadenbegrünung auch die Pflanzung, 
Erhaltung und Pflege eines Flächenbegrüners (z.B. Efeu, Wilder 
Wein) zulässig,

b) bei einem Stammumfang des zu ersetzenden Baumes ab 1,20 m 
die Pflanzung, Erhaltung und Pflege von mindestens vier stand-
ort- und klimaverträglichen freiwachsenden Laubgehölzen (2 x 
verpflanzt, 60 - 100 cm hoch); anstelle eines Laubgehölzes ist im 
Rahmen einer Fassadenbegrünung auch die Pflanzung, Erhaltung 
und Pflege eines Flächenbegrüners (z.B. Efeu, Wilder Wein) zuläs-
sig,

c) die Pflanzung, Erhaltung und Pflege eines Hochstammobstbau-
mes,

d) die Ausführung, Erhaltung und Pflege einer extensiven Dachbe-
grünung mit einer Fläche von mindestens 14 qm oder

e) die Ausführung, Erhaltung und Pflege einer intensiven Dach-
begrünung mit einer Fläche von mindestens 10 qm. Bei den 
vorstehenden Ersatzmaßnahmen ist besonderer Wert auf Klima-
verträglichkeit und Insektenfreundlichkeit zu legen.

(4) Soweit Ersatzpflanzungen am Standort des beseitigten Baumbe-
standes oder dessen unmittelbarer Nähe nicht möglich oder unzweck-
mäßig sind, kann eine Ersatzpflanzung an anderer Stelle innerhalb des 
Geltungsbereiches dieser Satzung zugelassen werden.
(5) Die Ersatzpflanzungen sind der Genehmigungsbehörde innerhalb 
eines Jahres nach Bekanntgabe der Genehmigung nachzuweisen 
(durch Foto oder Kaufbeleg).
(6) Die Ersatzpflanzungen sind durch ausreichende und dauerhafte 
Pflegemaßnahmen zu sichern. Für nicht angewachsene Gehölze sind 
die Ersatzpflanzungen zu wiederholen.

§ 7
Ausgleichszahlung

(1) Kann eine Ersatzpflanzung aus rechtlichen oder tatsächlichen 
Gründen nicht oder nicht vollständig durchgeführt werden, oder würde 
dies zu einer unzumutbaren Härte führen, hat der Antragsteller vor 
Beseitigung des Baumbestandes ersatzweise eine Ausgleichszahlung 
an die Stadt Kelsterbach zu leisten, die diese für Ausgleichsmaßnah-
men an anderer Stelle im Geltungsbereich dieser Satzung verwendet.
(2) Die Höhe der Ausgleichszahlung bemisst sich nach dem durch-
schnittlichen Bruttoerwerbspreis der Bäume, mit denen gemäß § 6 
Abs. 3 Satz 1-3 ansonsten die Ersatzpflanzung erfolgen müsste, zzgl. 
einer Kostenpauschale von 30 % für die Pflanzung und weiteren 30 % 
für die Anwuchspflege, bezogen auf den Bruttoerwerbspreis.
(3) Von den Regelungen der §§ 6 und 7 kann in besonders begründe-
ten Einzelfällen befreit werden.

§ 8
Ungenehmigte Eingriffe, Folgebeseitigung

(1) Eingriffe wie Handlungen oder Maßnahmen, mit denen auf Wurzel-, 
Stamm- oder Kronenbereich von Baumbeständen derart eingewirkt 
wird, dass ihre Lebensfähigkeit beeinträchtigt wird, sind unzulässig.
(2) Handlungen oder Maßnahmen im Sinne des Absatzes 1 sind ins-
besondere

- Einwirkungen, die über das Maß eines fachgerechten Auslich-
tungs- und Verjüngungsschnittes hinausgehen und zu einem 
erheblichen Verlust an Kronenvolumen oder Wurzelmasse füh-
ren und so die Lebensfähigkeit oder Standfestigkeit soweit ein-
schränken, dass ein vorzeitiges Absterben zu erwarten ist,

- erhebliche Beschädigungen des Stammes oder der Rinde,
- die Anwendung oder das Zuführen pflanzenschädlicher Stoffe 

(wie z. B. Öle, Säuren, Laugen, Unkrautvernichtungsmittel u. ä.),
- Abgrabungen, Ausschachtungen oder Aufschüttungen im Wurzel-

bereich sowie
- Handlungen entgegen den einschlägigen Regeln der Technik zum 

Schutz von Gehölzen (DIN 18920 / RAS LP 4).
(3) Wer geschützte Baumbestände ohne Genehmigung beseitigt oder 
beschädigt, ist verpflichtet, im Sinne der §§ 6 oder 7 Ersatz zu leisten.
(4) Der Eigentümer oder der Nutzungsberechtigte ist auch verpflichtet, 
im Sinne der §§ 6 und 7 Ersatz zu leisten, wenn ein Dritter die Hand-
lung vorgenommen hat und dies mit Billigung des Eigentümers oder 
Nutzungsberechtigten geschehen ist oder wenn der Eigentümer oder 
der Nutzungsberechtigte einen Schadensersatz von Dritten erlangen 
könnte.

§ 9
Betretungsrecht

Den mit dem Vollzug dieser Satzung beauftragten Personen ist der 
Zutritt zu einem Grundstück, mit Ausnahme der Wohnung, zur Wahr-
nehmung ihrer Aufgaben zu gestatten. Sie haben sich auf Verlangen 
auszuweisen. Der Betroffene soll vorher benachrichtigt werden.

§ 10
Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 28 Abs. 1 Ziffer 4 b HAGBNatSchG 
handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig
a) entgegen § 4 Abs. 1 ohne Genehmigung geschützte Baumbe-

stände beseitigt,

b) Baumbestände in öffentlichen Grünanlagen, städtischen Liegen-
schaften, auf Friedhöfen sowie öffentlichen Straßen, Wegen und 
Plätzen,

c) Waldflächen im Sinne des Hessischen Waldgesetzes,
d) Obstbäume mit Ausnahme von Walnussbäumen, Esskastanien 

und Speierlingen,
e) geschützte Landschaftsbestandteile, die andere wertvolle Land-

schaftsbestandteile wesentlich beeinträchtigen.
(3) Weitergehende Schutzvorschriften, insbesondere solche des 
Naturschutzrechtes (z. B. Artenschutz / Schutz der Lebensstätten für 
die Tierwelt) bleiben von den Bestimmungen dieser Satzung unbe-
rührt.
(4) Festsetzungen in Bebauungsplänen bleiben von den Bestimmun-
gen dieser Satzung unberührt.
(5) Die Genehmigung ist bei dem Magistrat der Stadt Kelsterbach 
schriftlich zu beantragen und zu begründen. Pro Grundstück ist 
jeweils ein Antrag zu stellen. Dem Antrag sind die für die Prüfung der 
Genehmigung erforderlichen Unterlagen beizufügen. In dem Antrag 
ist mindestens die Art des Baumbestandes zu beschreiben und die 
Lage des Baumbestandes darzustellen (Skizze). Die Stadt Kelster-
bach kann einzelne Unterlagen nachfordern, soweit dies zur Beurtei-
lung erforderlich ist.
(6) Über den Antrag auf Genehmigung ist schriftlich zu entscheiden. 
Sie kann mit Nebenbestimmungen versehen werden.
(7) Die Genehmigung erlischt, wenn die Maßnahme nicht innerhalb 
von zwei Jahren nach ihrer Bekanntgabe durchgeführt wurde.
(8) Geht von Baumbeständen eine unmittelbare Gefahr für die öffent-
liche Sicherheit oder Ordnung aus, so sind unaufschiebbare Maßnah-
men zur Gefahrenabwehr ohne vorherige Genehmigung zulässig. Die 
Maßnahme ist der Genehmigungsbehörde unverzüglich anzuzeigen 
und in geeigneter Form nachzuweisen. Die Genehmigungsbehörde 
kann nachträglich Auflagen, insbesondere die Vornahme von Ersatz-
pflanzungen in bestimmter Art, Anzahl und Größe oder, wenn Ersatz-
pflanzungen nicht möglich sind, Ausgleichszahlungen nach Maßgabe 
des § 7 festsetzen.

§ 5
Voraussetzungen der Genehmigungsversagung

(1) Die Genehmigung zur Beseitigung von Baumbeständen ist zu ver-
sagen, wenn die Beseitigung den Zielen und Zwecken dieser Satzung 
zuwiderläuft.

(2) Die Beseitigung läuft den Zielen und Zwecken nach § 2 dieser Sat-
zung zuwider, wenn
a) die Schönheit und das Erscheinungsbild des geschützten Gebie-

tes oder des geschützten Baumbestandes beeinträchtigt werden 
kann,

b) die natürliche Eigenart des betroffenen Baumbestandes eine vom 
typischen Erscheinungsbild seiner Art abweichende Ausformung 
(z. B. Formgehölze) aufweist und gerade eine Besonderheit erhal-
ten soll,

c) der betroffene Baumbestand nur in geringer Zahl vorhanden bzw. 
selten ist,

d) der betroffene Baumbestand zur Belebung, Gliederung und Pflege 
des Stadtbildes von Bedeutung ist,

e) der betroffene Baumbestand als Schattenspender oder als Erzeu-
ger von Sauerstoff und Luftfeuchtigkeit oder auf andere Weise für 
die Aufrechterhaltung gesunder kleinklimatischer Verhältnisse von 
Bedeutung ist,

f) der betroffene Baumbestand der Luftreinigung bzw. der Luft- und 
Staubfilterung dient,

g) der betroffene Baumbestand wichtige Lärmschutzfunktionen 
erfüllt,

h) der betroffene Baumbestand als Ruhe- und Erholungsraum für 
den Bürger dient,

i) der betroffene Baumbestand der heimischen Tierwelt einen 
Lebensraum bietet.

(3) Abweichend von Abs. 1 und 2 kann die Genehmigung erteilt wer-
den, wenn die Beseitigung wegen besonderer Umstände des Einzel-
falls geboten ist. Besondere Umstände liegen vor, wenn
a) der Baumbestand wegen seines Standortes oder seines Zustan-

des eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung dar-
stellt,

b) die Erhaltung des Baumbestandes die zulässige bauliche Nut-
zung eines Grundstückes unzumutbar erschwert,

c) die Beseitigung des Baumbestandes im überwiegenden öffentli-
chen Interesse erforderlich sein kann,

d) die Erhaltung des Baumbestandes für die Eigentümer oder sons-
tigen Nutzungsberechtigten eines Grundstückes oder die Nach-
barn zu unzumutbaren Nachteilen, Belästigungen oder Schäden 
führen würde und auf andere Weise als durch seine Beseitigung 
keine Abhilfe geschaffen werden kann,

e) der Eigentümer oder ein sonstiger Berechtigter auf Grund gesetz-
licher Vorschriften oder einer rechtskräftigen Entscheidung zur 
Beseitigung berechtigt oder verpflichtet ist,

f) der Baumbestand krank ist und eine langfristige Erhaltung mit 
zumutbarem Aufwand nicht möglich ist,

g) der Baumbestand vor Fenstern den Zufluss von Licht und Sonne 
in unzumutbarer Weise beeinträchtigt.

§ 6
Ersatzpflanzungen

(1) Wird eine Genehmigung zur Beseitigung von Baumbeständen 
erteilt, so hat der Antragsteller den Verlust auf seine Kosten durch 
Anlage neuer Baumbestände auszugleichen (Ersatzpflanzung).
(2) Als Ersatz sind am Standort oder in unmittelbarer Nähe des besei-
tigten Baumbestandes gleichartige Pflanzungen vorzunehmen, deren 
zeitnahe Durchführung wirtschaftlich und rechtlich (z. B. Nachbarrecht) 
gesichert sind und die einen Ersatz des beseitigten Baumbestandes 
darstellen. In der Regel sind hierfür standort- und klimaverträgliche 
Laubbäume und Laubgehölze zu verwenden.
(3) Als Ersatzpflanzung für beseitigte Bäume sind neue Bäume zu 
pflanzen, zu erhalten und zu pflegen. Die Ersatzpflanzung bemisst 
sich nach dem Stammumfang des zu ersetzenden Baumes. In der 
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11:7 gewinnen. Auch Kristian musste in einem abwechslungsreichen 
Spiel gegen Andreas in den fünften Satz gehen.
Den ersten Satz gewann Kristian mit 12:10 ehe Andreas die nächsten 
beiden Sätze gewinnen konnte. Doch dank seiner Erfahrenheit konnte 
Kristian die Sätze 4 und 5 für sich entscheiden. Anschließend unterlag 
Johannes gegen Paul und Ensar gegen Mete mit 3:0. Im nächsten 
Spiel zeigte Vihan wieder, was er im Training bereits gelernt hatte und 
konnte gegen Kristian mit 11.4, 12:10, 14:16 und 11:8 gewinnen und 
somit den einzigen Sieg für die 2. Mannschaft erringen. Anschließend 
verlor Andreas gegen Emre mit 0:3 und Ensar gegen Paul. Lediglich 
Johannes kämpfte sich gegen Mete in den fünften Satz, den er leider 
verlor. Somit ging der Sieg klar an die erste Mannschaft mit 9:1 Spie-
len und 28:9 Sätzen.
An diesem Tag war es einfach nur schön, zu sehen mit welcher Begeis-
terung, Aufregung und Engagement die Schüler beider Mannschaften 
bei der Sache waren. Weiter so Jungs, dann kommt der spielerische 
Erfolg ganz von allein.

v.l.n.r Johannes, Andreas, Vihan, Enser (Schüler 2)

v.l.n.r. Mete, Paul, Kristian, hintere Reihe Emre (Schüler 1)

SG Herren weiterhin auf 
Erfolgskurs

Am vergangenen Samstag hatte die erste Mannschaft BG Wiesba-
den zu Gast. Frank Hoffmann kehrte in die Mannschaft zurück und 
bildete mit Dirk Gerstenberger das Startpaar. Dirk fand wieder zu sei-
nem Spiel und spielte starke 609 und erspielte wie Frank (541 Kegel) 
seinen Mannschaftspunkt (MP). Im Mittelpaar spielten Maximilian 
Seib und Benedikt Macion. Benedikt kämpfte um jeden Kegel (549 
Kegel) und sicherte sich seinen MP. Maximilian spielte sehr gute 571 
Kegel und erspielte sich souverän seinen MP. In diesem Spiel hieß das 
Schlusspaar Michael Lechelt und Holger Dama. Michael erspielte sich 
mit sehr guten 565 Kegeln seinen MP. Auch Holger spielte ein fantas-
tisches Ergebnis von 588 Kegeln und sicherte gegen den stärksten 
Wiesbadener den MP. Mit einem erneut sehr guten Ergebnis von 3423 
bleibt man weiterhin im oberen Drittel der Tabelle. (cp)

SG Herren 2 feiern ersten Saisonsieg
Jaaaa, da ist das Ding. Endlich konnte die zweite Mannschaft den ers-
ten Sieg der Saison feiern. Zu Gast war die SKG Rossdorf. Im Start-
paar gingen Sören Gottschalk und Georg Jeßberger auf die Bahn. 
Sören hatte mit seinen 494 Kegeln leider das Nachsehen. Georg 
drehte auf der dritten und vierten Bahn nochmal auf und konnte mit 
528 Kegeln den MP erspielen. Im Mittelpaar gingen Richard Op de 
Hipt und Norbert Schneider auf die Bahn. Richard erspielte sich mit 
508 Kegeln seinen MP und Norbert brachte seinen Gegner zur Ver-
zweiflung, da er immer in den letzten Würfen noch vorbeiziehen und 
sich so drei von vier Satzpunkten und mit 533 Kegeln den MP sichern 
konnte. Im Schlusspaar gingen Alexander Macion und Christopher 
Plitt auf die Bahn. Christopher hatte keinen guten Tag erwischt und 
obendrein spielte er noch gegen den stärksten Rossdorfer. Christo-
pher erspielte 520 Kegel und verlor seinen MP. Alexander hingegen 
spielte ein sehr gutes Spiel und konnte mit 563 Kegeln ein sehr gutes 
Ergebnis und den MP. Somit gewann die zweite Mannschaft mit 6:2 
Punkten das Spiel. (cp)

Torreiche Begegnungen zum 
Vorbereitungsstart

Seit Mittwoch, dem 26.01.2022 befinden sich der Aktiven-Kader der 
Viktoria wieder in der Vorbereitung auf die anstehende Rest- bzw. 
Rückrunde in den jeweiligen Ligen, wo man auf aussichtsreichen 
Tabellenplätzen steht.
Nach zwei Einheiten stand bereits das erste Testspiel auf dem Pro-
gramm. So gastierte man am Sonntag, den 31.01.2022 bei der Tura 
Niederhöchst II, die auf dem 9. Platz in der Kreisliga B positioniert 
ist. Da das Trainerteam um Ahmet Demiroglou und Alexander Nieder-
mann verhindert war, coachte der sportliche Leiter Daniel Niedermann 
die Mannschaft. Aufgrund etwaiger personeller Probleme, hauptsäch-
lich der aktuellen Corona-Lage geschuldet, trat man mit einer neufor-
mierten Truppe an, die auch unter dem Namen Gebrüder Schuhmann 
und Freunde hätte auflaufen können, da mit Finn, Sandro und Ricardo 
gleich deren drei Schuhmanns auf dem Feld standen.
In einer wilden Begegnung behielt die Viktoria am Ende mit 9:6 (6:2) 
die Oberhand. Nach vorne hin zeigte man gefällige Kombinationen 
und war auch ohne Toptorjäger Islami gleich neun Mal erfolgreich. Im 
Defensivverhalten offenbarten sich jedoch gravierende Mängel, was 
sicherlich auch an der langen Pause sowie mehreren Umstellungen 
zur 2. Halbzeit geschuldet war. Alles in allem war es ein ordentlicher 
Aufgalopp gegen einen guten Gegner.
Am vergangenen Sonntag stand dann die Begegnung gegen den 
Frankfurter Gruppenligisten FG Seckbach an, der von Ex Viktoria 
Spielmacher Manuel May trainiert wird und mit Marcel Tschakert ein 
weiterer ehemaliger Viktorianer mitwirkte. Bei strömenden Regen 
sowie eisigem Wind bot die Viktoria, die kurzfristig noch die Ausfälle 
von Islami und Abwehrspieler Linus Wirth hinnehmen musste, dem 
Favoriten auf dem Kunstrasen lange Zeit Paroli und musste sich am 
Ende doch mit 3:6 (1:2) geschlagen geben. Seckbach ging zunächst 
drei Mal in Führung, die die Schützlinge von Ahmet Demiroglou jeweils 
ausgleichen konnten. Doch Mitte des zweiten Durchgangs musste die 
Viktoria dem hohen Tempo Tribut zollen und die zwei Klassen höher 
angesiedelten Gastgeber schlugen noch dreifach zu. Dennoch waren 
alle Beteiligten zufrieden mit dem Test. Damit hat die Viktoria nach 
den beiden absolvierten Begegnungen ein ausgeglichenes Torverhält-
nis von 12:12.

Tennisclub Kelsterbach
Medenspiele 2022

Noch befindet sich der TC Kelsterbach im Wintermodus aber die neue 
Saison kündigt sich bereits an. Sportwart Stefan Stieger konnte für die 
Medenrunde 2022 12 Mannschaften melden, siehe Tabelle.
News von den Herren I
Nachdem die Herren I vor zwei Jahren zu einem fulminanten Durch-
marsch von der Bezirksliga über die Bezirksoberliga bis in die Grup-
penliga starteten, ist seit wenigen Tagen der „Tripple-Aufstieg“ in die 
Verbandsliga offiziell.
Der Meister der Gruppenliga 2021 (4er Mannschaften), die TSG Bür-
gel, hat für die Saison 2022 als 6er Mannschaft gemeldet und fällt 
damit aus der Spielklasse.
Dadurch wurde der zweitplatzierte TCK nachnominiert und Andi Dis-
ser
(Mannschaftsführer), Philipp Hoppmann, Stefan Stieger, Tristan 
Gesing und der Erfolgscoach Oliver ‚Oli‘ Zwiers geben dann ab Mai in 
der Verbandsliga, der höchsten Hessischen Spielklasse für 4er-Mann-
schaften, ihr Debüt.
Der TCK wünscht seinen Spielerinnen und Spielern viel Erfolg, mögen 
alle von Verletzungen verschont bleiben.

TTC 1948 Kelsterbach:
Spannende und packende Duelle der Schüler 15

Zu Beginn der Rückrunde in der Kreisklasse der Schüler 15 im Kreis 
Groß-Gerau kam es am 01.02.22 zu dem Aufeinandertreffen beider 
Kelsterbacher Mannschaften. Nachdem man in der Vorrunde nur mit 
einer Schülermannschaft antrat, kann der TTC dank großen Zuwach-
ses nun mit 2 engagierten Mannschaften antreten. Lediglich die 
Spieler der ersten Mannschaft verfügen über längere Spielpraxis und 
Erfahrung. Wohingegen die 2. Mannschaft aus unerfahrenen und recht 
kurz am Training teilnehmenden Schülern besteht. Dennoch zeigten 
sie viel Ehrgeiz und Siegeswillen und kämpften sich in 3 Spielen sogar 
in den fünften Satz. Für die Mannschaft Schüler 1 traten an: Emre Gül-
fidan (2:0), Kristian Kvocka(1:1), Paul Krekeler (2:0) und Mete Gülfidan 
(2:0). Für die Schüler 2 traten an: Vihan Gulpa (1:1), Andreas Lee (0:2), 
Johannes Hardt (0:2) und Ensa Ichtiar (0:2).
Das Brüderpaar Gülfidan konnte sein Doppel gegen die noch uner-
fahrenen Doppelspieler Hardt/Ichtiar klar mit 3:0 Sätzen gewinnen. 
Das Doppel Krekeler/Kvocka gewann ebenfalls mit 3:0 Sätzen gegen 
Gulpa/Lee, wobei sie den ersten Satz nur knapp mit 12.10 gewannen. 
Es war besonders schön zu beobachten wie ernst alle Spieler dieses 
Duell nahmen und wie so manch einer über sich hinauswuchs und 
gutes Tischtennis zeigte. Emre lieferte sich in seinem ersten Einzel 
gegen Vihan, der an seinem ersten Spiel teilnahm ein spannendes 
Gefecht und konnte nach 2 Satz Rückstand erst im fünften Satz mit 

Bekanntmachung  
zur 8. Sitzung des Haupt - 
und Finanzausschusses

Sitzung am Donnerstag, 17.02.2022, 19:30 Uhr
im Bürgersaal des Fritz-Treutel-Hauses, Bergstraße 20

Die Hygieneregeln Mund-Nasen-Maske und Händedesinfektion sind 
vorgeschrieben. Die Zuhörerzahl wird auf 20 Bürgerinnen und Bürger 
beschränkt, um die Abstände von mindestens 1,5 Meter einzuhalten.
Für alle Sitzungsteilnehmer gilt die 3G-Regel. Bitte bringen Sie Ihren 
Impf-, Genesenen- oder Testnachweis sowie ein gültiges Ausweisdo-
kument mit.
Da der Sitzungssaal in Abständen gut gelüftet wird, empfehlen wir, 
entsprechende Kleidung zu tragen. Wir bitten um Verständnis für 
diese Maßnahmen.

Tagesordnung
1. Entwicklung des Sportparkareals
2. Sportpark; Auftragserteilung Landschaftsbauarbeiten Umbau 

Rasenplatz in einen Kunstrasenplatz
3. Antrag der CDU-Fraktion vom 29.01.2022 zur Erarbeitung einer 

Starkregengefahrenkarte
4. Anfragen und Mitteilungen
5. Verwaltungsangelegenheit

Kelsterbach, 09.02.2022
Christoph Harth, Ausschussvorsitzender

Bekanntmachung zur 
9. Sitzung der  

Stadtverordnetenversamm-
lung der Stadt Kelsterbach

Sitzung am Montag, 21.02.2022, 19:00 Uhr
im Bürgersaal des Fritz-Treutel-Hauses, Bergstraße 20

Die Hygieneregeln Mund-Nasen-Maske und Händedesinfektion sind 
vorgeschrieben. Die Zuhörerzahl wird auf 20 Bürgerinnen und Bürger 
beschränkt, um die Abstände von mindestens 1,5 Meter einzuhalten.
Für alle Sitzungsteilnehmer gilt die 3G-Regel. Bitte bringen Sie Ihren 
Impf-, Genesenen- oder Testnachweis sowie ein gültiges Ausweis-
dokument mit. Da der Sitzungssaal in Abständen gut gelüftet wird, 
empfehlen wir, entsprechende Kleidung zu tragen. Wir bitten um Ver-
ständnis für diese Maßnahmen. Vor der Sitzung der Stadtverordneten-
versammlung wird für die Mandatsträger und Zuhörer ab 17.30 Uhr 
ein kostenloser Schnelltest vor Ort angeboten. Es wird dringend emp-
fohlen, von diesem Testangebot Gebrauch zu machen.

Tagesordnung
1. Mitteilungen des Stadtverordnetenvorstehers
2. Entwicklung des Sportparkareals
3. Sportpark; Auftragserteilung Landschaftsbauarbeiten Umbau 

Rasenplatz in einen Kunstrasenplatz
4. Antrag der CDU-Fraktion vom 29.01.2022 zur Erarbeitung einer 

Starkregengefahrenkarte
5. Verwaltungsangelegenheit

Kelsterbach, 09.02.2022
Frank Wiegand, Stadtverordnetenvorsteher

Ende des amtlichen Teils

Sportnachrichten

Ball-Spiel-Club 47 Kelster-
bach e.V. – Jugendfussball

E-Junioren BSC 19 47 Kelsterbach

Endlich wieder Fußball…… so traf sich die E2 vom BSC Kelsterbach 
am Samstag, 05.02.2022 um 11 Uhr zur Eröffnung der Vorbereitung 
auf dem Rasen der IGS. Durch Corona bedingte Ausfälle, ließen die 
Jungs und Mädels des BSC die Köpfe nicht hängen und gaben ihr 
bestens. Doch mussten sich die Spieler des BSC den überlegen-
den Gästen der SG Bruchköbel E2 und der SG Oberliederbach E1/2 
geschlagen geben. Beide Spiele verlor die Heimmannschaft 2:5.
Die spielstarke E1/2 Oberliederbach kombinierte raffiniert und ließ kei-
nen Spielfluss der Heimmannschaft zu. Zwar kam der BSC nochmal 
auf 1:2 ran, durch das Tor von Mehmet (22 Min.) sowie auf 2:4 durch 
Imran (39 Min.). Doch die individuellen Fehler der Heimmannschaft 
wurden vom Gegner am heutigen Tag gnadenlos bestraft.
Im zweiten Spiel gingen die Gäste aus Bruchköbel sehr schnell mit 
0:2 in Führung. Durch ein wachrütteln von der Seitenlinie verkürzte 
der BSC durch Mert (10 Min.) auf 1:2. Doch der alte Rückstand von 
zwei Tore ließ nicht lange auf sich warten. In der ersten Halbzeit noch, 
baute die E2 aus Bruchköbel ihren Vorsprung auf 1:4 wieder aus.
In der Halbzeitpause wurde umgestellt, sowie die Manndeckung 
angesprochen. Des Weiteren wurden die BSC Spieler wieder motiviert 
Mut zu fassen und zu kämpfen. Dies gelang auch durch Erdem (39 
Min.) auf Seite des BSC, mit einem schönen Distanzschuss aus zwei-
ter Reihe kamen sie auf das zwischenzeitliche 2:4 und machten Druck 
auf das Tor des Gegners.
Doch an diesem Tag sollte es nicht sein, denn ein individueller Fehler 
bestrafte, wie schon im ersten Spiel, die Mühen der E2 vom BSC und 
Bruchköbel setzte den Schlussstrich mit dem 2:5 Endstand.
Weiter geht es am Samstag den 12.02.2022 um 11 Uhr auf dem 
Sportplatz der IGS Kelsterbach. Spannende Spiele erhoffen wir uns 
und begrüßen die Mannschaften aus Neu-Isenburg E2 und die E2 des 
1.FC Weißkirchen.
Wir freuen uns. Kommen Sie vorbei und unterstützen sie die Spieler 
von Morgen
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Stadtverwaltung

Tel. 06107 / 7731 (verbindet mit allen Dienststellen)
Stadtfeger
Bei Verunreinigungen im Stadtgebiet: Telefon 0160 703 4343
Schiedsmann
Der Schiedsmann der Stadt Kelsterbach, Dipl. Verwaltungswirt Jörg 
Ritzkowsky, ist im Rathaus Altbau, 2. Stock, Zimmer 211, Tel. 06107 / 
773 242, während der Rathaus-Sprechzeiten, zu erreichen.
Stadt- und Schulbibliothek
Am Mittelfeld 15, Telefon 06107 / 773 555, Öffnungszeiten: Diens-
tag, Mittwoch, Freitag 14 bis 18 Uhr,
Donnerstag 9.30 bis 12.30 Uhr und 14 bis 19 Uhr.
Sport- und Wellnessbad Kelsterbach, Kirschenallee 52-54, Telefon 
06107 / 30 89 0
E-Mail: info@sport-und-welnessbad-kelsterbach.de, Website: www.
sport-und-wellnessbad-kelsterbach.de,

Versorgungsbetrieb (Stadtwerke Kelsterbach)
Störungsstelle Trinkwasser, Stadtwerke Kelsterbach
über Polizeistation Kelsterbach, Telefon 06107 / 71 98 0
Störungsstelle Gas, Firma Mainova (24 Std. täglich), Tel. 069 / 213 
88110
Störungsstelle Strom, Firma Süwag Niederlassung MKW, Frankfurt-
Höchst (24 Std. täglich), Tel. 0800 7962787

Tierarzt
Kleintierpraxis Oliver Schumm, Waldstr. 56, Tel. 62875, Notfallnummer 
0163 / 654 5100
Tierärztin, mobil: Sabrina Rehberger, Stegstraße 8, 65451 Kelster-
bach, Hausbesuche, Termine n. Vereinbarung, Telefon 0177 / 467 45 
32, http://www.mobile-tieraerztin-kelsterbach.de

Tierheim Rüsselheim
Stockstr. 60, Tel. 06142 / 312 12, E-Mail: info@tierheim-ruesselsheim.
de, Öffnungszeiten dienstags, mittwochs und freitags 15-17 Uhr, 
samstags 11-17 Uhr, sonntags 11-13 Uhr, an Feiertagen geschlossen.

Tierschutzverein Rüsselsheim Notruf
Tel. 0170 / 5853885

Tierschutzverein Kelsterbach
Judith Wagner, Burgstraße 5, Telefon 06107 / 1501
oder 0174 390 65 24, info@tierschutz-kelsterbach.de oder www.tier-
schutz-kelsterbach.de

Tierklinik Hofheim
Katharina-Kemmler-Str. 7, 65719 Hofheim, Tel. 06192 / 290 290

Wertstoffhof-Öffnungszeiten
Seit 2015 hat der Wertstoffhof „Am Südpark 4“ folgende Öffnungs-
zeiten:
Montag: 8 bis 12 Uhr,
Dienstag: 8 bis 12 Uhr
Mittwoch: geschlossen,
Donnerstag: 14 bis 19.30 Uhr, Freitag: 9 bis 16 Uhr, Samstag: 9 bis 
16 Uhr

Herzlichen Glückwunsch

Die Stadt gratuliert
Geburtstage und Ehejubiläen Kelsterbacher Bürge-

rinnen und Bürger,
die 70 Jahre und älter sind

14.02.2022 Ute Johanning  70 Jahre
Gianuario Mura  70 Jahre

15.02.2022 Sultan Uzun, Brandenburger Weg 9  75 Jahre
16.02.2022 Mario Gamito, Rüsselsheimer Str. 183  80 Jahre
17.02.2022 Helmut Markowski  85 Jahre

Jürgen Christ  70 Jahre
20.02.2022 Lothar Paul, Moselstr. 26  85 Jahre

Rolf Rollwagen  70 Jahre

Pfarramt: Saalburgstr. 30, Tel. 9810046
Gemeindebüro: Brandenburger Weg 7, Tel. 4183

Evang. Friedensgemeinde Kelsterbach

Gottesdienste und Termine

Sonntag, 13.02.2022
10.30 Uhr Gottesdienst mit Pfr Bundschuh
Kirchendienst: Herr Hiss und Frau Baur
Kollekte: für die eigene Gemeinde
11.30 Uhr Gemeindeversammlung
Mittwoch, 16.02.2022
15.00 Uhr Treffen der Evangelischen Frauen
Donnerstag, 17.02.2022
17.00 Uhr Konfirmationsunterricht in der Friedensgemeinde
Sonntag, 20.02.2022
10.30 Uhr Gottesdienst mit Pfr Bundschuh
Die Gottesdienste finden unter der 3G Regel statt. Eine FFP2 Maske 
wird empfohlen. Der Link zur Onlineteilnahme an den Gottesdiensten 
befindet sich auf der Homepage www.friedensgemeinde-kelsterbach.
online.
Das Gemeindebüro ist dienstags, mittwochs und donnerstags von 
9.00 bis 13.00 Uhr telefonisch erreichbar.
Weiterhin werden Spenden für wohnungslose Menschen zu den 
Bürozeiten entgegengenommen. Gesammelt werden Hygieneartikel, 
Decken, haltbare Lebensmittel und Geldspenden.

Bürger-Telefon für die Sindlinger Kläranlage

Tel. 069 / 212 325 96

Beratungen / Treffs
Alkohol- und Medikamentenprobleme, Kreuzbund Fachverband 
der Caritas, Treff montags ab 19 Uhr in Raunheim, Telefon 06142 / 21 
563 und 0177 320 18 04
Familienzentrum / Mehrgenerationenhaus des Caritasverbandes 
im Kath. Gemeindezentrum Walldorfer Straße 2 B, Telefon 069 20 000-
440, Mail: caritas-kelsterbach@cv-offenbach.de, Mo bis Do 08:00 bis 
16:00 Uhr, Fr 08:00 bis 14:30 Uhr
Pro familia, Rüsselsheim, Lahnstr. 30, Tel. 06142 / 12142, telefonisch 
erreichbar montags und donnerstags 14.30-17.00 Uhr, dienstags und 
mittwochs 9.00-12.00 Uhr und 14.30-17.00 Uhr, freitags 16.00-17.00 
Uhr. Medizinische Sprechstunde donnerstags 14.30-17.00 Uhr, Fami-
lienrechtliche Sprechstunde freitags von 16.00-17.00 Uhr, Mail: rues-
selsheim@profamilia.de
Verbraucherberatung, Rüsselsheim, Marktstr. 29, Tel. 06142 / 63268, 
montags bis donnerstags 10-16 Uhr, freitags 10-15 Uhr. Service-Tele-
fon: 069 97 20 10-900 (14 Cent / Minute).
Wohnungsanpassungsberatung (WABe) des Kreises Groß-Gerau 
für ältere und behinderte Menschen, Tel. 06151 / 1014859, Kontakt in 
Kelsterbach: Koordinationsstelle für Altenhilfe, Tel. 06107 / 773 315.
Schuldnerberatung für den Kreis Groß-Gerau, Marktstraße 29, 65428 
Rüsselsheim, Telefon 06142-63268.
VdK, bis auf weiteres in Rüsselsheim oder Groß-Gerau.
Elterntelefon
Tel. 0800 / 1110550, montags, mittwochs und freitags 9-11 Uhr, diens-
tags und donnerstags 17-19 Uhr
Feuerwehr Kelsterbach
Langer Kornweg 15, Telefon 06107 / 2388
Finanzamt Groß-Gerau, Europaring 11-13, 64521 Groß-Gerau, Tele-
fon 06152 / 17001
Fluglärm-Infofon
Tel. 0800 / 234 5679 
(Fluglärm-Beschwerde-Hotline, Anruf ist kostenlos)
Frauenbüro Stadt Kelsterbach
Waltraud Engelke, Sprechstunden dienstags und freitags von 8-12 
Uhr, Rathaus, Neubau, dritter Stock, Zimmer 501, Tel. 06107 / 773 315
Frauenhäuser
Frauenhaus Groß-Gerau, Tel. 06152 / 80000
Rüsselsheim, Wildwasser-Beratungsstelle für sexuell missbrauchte 
Frauen und Mädchen, Darmstädter Str. 101, Tel. 06142 / 965760, Fax 
965761, E-Mail: info@wildwasser.de
Hebammen
Claudia Heinz, Kelsterbach, Telefon 06107 / 696 6838, mobil 0176 / 
244 651 76, Mail: claudia.heinz.hebamme@outlook.de
Helene Schwarz, Kelsterbach, mobil 0162 / 212 6001, Mail: helene-
schwarz-hebamme@web.de
Infotelefon bei Notfällen in Industriebetrieben: Stadt Frankfurt am 
Main Tel. 069 / 212 -70001,
für den Landkreis Groß-Gerau Tel. 06152 / 989-898
Jugendamt Kreis Groß-Gerau
zurzeit keine Sprechstunden im Altenwohnheim Moselstraße 26, Tel. 
Groß-Gerau 06152 / 989-502, Geschäftsstelle Jugendamt
Jobcenter Rüsselsheim
Eisenstraße 40, 65428 Rüsselsheim, Tel. 06142 / 177660
Kleeblatt, Verein für Nachbarschaftshilfe
Christa Schmidt, Pfarrgasse 6, Telefon 301 4902 oder E-Mail: klee-
blatt-kelsterbach@t-online.de, Öffnungszeiten: Dienstag 9 bis 12.30 
Uhr und Donnerstag 14 bis 17.30 Uhr
Kleiderkammer des DRK in der Waldstraße 110
Öffnungszeiten:
1. und 3. Mittwoche des Monats, 
10-11:30 Uhr, Annahmen und Ausgabe
2. und 4. Donnerstag des Montas, 17-18 Uhr, Annahme
Lärm-Bürger-Telefon
 für den Industriepark Höchst, Tel. 069 / 305-4000
Lärm-Bürger-Telefon 
für den Industriepark Höchst, Tel. 069 / 305-4000
Ortsgericht
Der Ortsgerichtsvorsteher Jörg Ritzkowsky, Rathaus, 2. Stock, Zim-
mer 211, Tel. 06107 / 773 242 und sein Stellvertreter Amtmann Tho-
mas Börner, Rathaus Altbau, EG, Zimmer 2, Tel. 06107 / 773 353, 
sind montags von 11.00 bis 11.45 Uhr und donnerstags von 16.30 bis 
18.00 Uhr zu erreichen.
Polizeistation Kelsterbach
Mörfelder Straße 33 (Rathaus-Neubau), Tel. 06107 / 7198-0, Fax 
06107 / 719 816
Polizeimeldungen im Internet: www.presseportal.de
Post, Filiale Kelsterbach, Waldstraße 10, Öffnungszeiten Montag 
bis Freitag 6 bis 18 Uhr, Samstag 6 bis 14 Uhr, Inhaber Koc GbR, 
Telefon 06107 / 98 56 905
Radverkehrsbeauftragter (ehrenamtlich) Roland Rücker
Telefon 0160 / 99871567
E-Mail: radverkehrsbeauftragter-kelsterbach@web.de
Rentenberatung der Stadt Kelsterbach
Stephan Ludwig, Mörfelder Straße 33 (Rathaus-Altbau), Zimmer 1, 
Telefon 06107 / 773 230, Sprechstunden Montag bis Donnerstag zu 
den üblichen Sprechzeiten, Keine Sprechstunde freitags

Kelsterbacher  
Schachverein 1920 EV

Schachverein startet Vereinsturnier und Pokalturnier

Voller Optimismus startet der Kelsterbacher Schachverein seine 
Vereinsinternen Turniere, in der Hoffnung, dass es nicht wieder wie 
-Corona bedingt- 2 Jahre bis zum Abschluss dauert.
Ein ehrgeiziges Unterfangen, denn für das Vereinsturnier haben sich 
13, für das Pokalturnier 17 Spieler angemeldet. Dazu kommen noch 
10 Termine für das Monatsblitzturnier (2 Turniere wurden bereits aus-
gespielt. Das bedeutet: 10x Blitz, 12x Vereinsturnier und wenn man ins 
Finale kommt 4x Pokal. Ein strammes Programm.
Es gab auch schon die ersten Überraschungen. Im Vereinsturnier 
verlor Titelverteidiger Mario Markic gegen Christopher Ziegler und im 
Pokal warf Nachwuchsspieler Alexandros Pavlidis mit Sinan Sinanovic 
immerhin den Zweitplatzierten des Vereinsturniers aus dem Wettbe-
werb.
In der Verbandsrunde sieht es leider nicht so positiv aus. Die 1.und 
2. Runde im Oktober und November wurden gespielt. Danach muss-
ten aber die Runden im Dezember, Januar und Februar verschoben 
werden. Der nächste Versuch wäre dann -Stand heute- der 13. März. 
Bleiben wir optimistisch.
Spielabend: Freitags, Altenwohnheim, Moselstraße
Jugend ab 19:00 Uhr, Erwachsene ab 2o Uhr
www.schachverein-kelsterbach.de

Notfalldienste

11. - 18. Februar 2022

(Alle Angaben ohne Gewähr) (ana)

Notrufe
Polizei: 110 - Feuerwehr: 112 - Rettungsdienst / Notarzt: 112 - Kran-
kentransport: 19 222 - Giftnotruf: 06131 / 19 240 - Kreiskrankenhaus 
Groß-Gerau, Wilhelm-Seipp-Str. 3, 64521 Groß-Gerau, 06152 / 98 60, 
www.kreisklinik-gg.de - GPR-Klinikum Rüsselsheim, August-Bebel-
Str. 59, 65428 Rüsselsheim, 06142 / 880, www.gp-ruesselsheim.de 
- Klinikum Frankfurt-Höchst, Gotenstr. 6-8, 65929 Frankfurt, 069 / 31 
060 www.klinikumfrankfurt.de - Universitätskliniken Frankfurt, Theo-
dor-Stern-Kai 7, 60590 Frankfurt, 069 / 6301 0, www.kgu.de

Ärzte
Ärztliche Versorgung außerhalb der Sprechzeiten:
Telefon 116 117 (bundesweit, kostenlose Telefonnummer, seit 2014)
Bereitschaftszentrale Rüsselsheim, August-Bebel-Straße 59, 65428 
Rüsselsheim
Montag, Dienstag, Donnerstag von 19 bis 7 Uhr
Mittwoch, Freitag 14 bis 7 Uhr
Samstag, Sonntag 7 bis 7 Uhr durchgehend.
Freitag, 11. Februar
Dr. Warlich, Mörfelder Straße 73, Telefon 990 519
Samstag, 12. Februar
Bereitschaftszentrale Rüsselsheim, siehe unter „Ärzte“
Sonntag, 13. Februar
Bereitschaftszentrale Rüsselsheim, siehe unter „Ärzte“
Montag, 14. Februar
A.Wesolowski, Martin-Luther-Str. 3, Telefon 52 48
Dienstag, 15. Februar
Dr. Zwirner, Jahnstraße 7, Telefon 45 98
Mittwoch, 16. Februar
Dr. Warlich, Mörfelder Straße 73, Telefon 990 519
Donnerstag, 17. Februar
Dr. Selemo, Jahnstraße 7, Telefon 45 98
Freitag, 11. Februar
A.Wesolowski, Martin-Luther-Str. 3, Telefon 52 48

Apotheken
Die Notdienstbereitschaft wechselt täglich. Sie beginnt um 8.30 Uhr 
und endet am darauffolgenden Tag um 8.30 Uhr. Zusätzlich zu den 
genannten Apotheken sind die Flughafen-Apotheken der Metropolitan 
Pharmacy Frankfurt geöffnet zu folgenden Zeiten:
Terminal 1/B Ebene 2 (Shopping Boulevard): 6.30 - 21.00 Uhr
Terminal 2 Ebene 3 (Shopping Plaza): 7.00 - 21.00 Uhr
THE SQUAIRE Ebene 3 West: 7.00 - 21.00 Uhr
Die Öffnungszeiten gelten täglich, auch an Sonn- und Feiertagen.
Freitag, 11. Februar
Sonnen-Apotheke, Berliner-Straße 5, Rüsselsheim, Telefon 06142 / 41917
Samstag, 12. Februar
Hubertus Apotheke, Brandenburger Straße 14-16, Rüsselsheim, Tele-
fon 06142 / 51112
Sonntag, 13. Februar
Viktoria-Apotheke, Berliner Platz 24, Rüsselsheim, Telefon 06142 / 41148
Montag, 14. Februar
Europa-Apotheke, Wickerer Straße 50, 65439 Flörsheim, Telefon 
06145 / 546 670
Dienstag, 15. Februar
Adam-Apotheke, Adam-Opel-Straße 59, 65428 Rüsselsheim, T. 
06142 / 796 5300
Mittwoch, 16. Februar
Aesculap-Apotheke, Am Brückweg 41, Rüsselsheim, Telefon 06142 / 62911
Donnerstag, 17. Februar
AZ-Apotheke, Burggrafenlacherweg 18, Rüsselsheim, Telefon 06142 
/ 63375
Freitag, 18. Februar
Rochus-Vital-Apotheke im Globus, Am Steinmarkt 1, 65428 Rüssels-
heim, T. 06142/961950

Zahnärzte
Die zahnärztliche Notfallversorgung ist seit dem 1. Juni 2011 unter der 
Telefonnummer 01805 60 70 11 zu erfahren. Die Ansage erfolgt tag- 
und zeitgenau und ist kostenpflichtig, und zwar 14 Cent die Minute 
aus dem deutschen Festnetz und maximal 42 Cent die Minute über 
Mobilfunk.

Gut informiert durch 
Ihr Amts- oder Mitteilungsblatt!

AUFGEPASST!
Jetzt auf meinwittich.de anmelden und 

Bürgerreporter werden.
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in Kelsterbach fest, dass Gottesdienste und sich gegenseitig Mut 
machen sogar langfristig digital funktionieren.
Die Glaubensgemeinde führt ihre Gottesdienste per Videokonferenz 
durch. Aber auch für private Treffen und gemeinsame Unternehmun-
gen nutzen die Glaubensangehörigen gängige Meeting-Apps - und 
das generationsübergreifend. Da sie auf die bekannten Hausbesuche 
verzichten, schreiben ebenfalls viele Gemeindemitglieder freundliche 
und oft liebevoll gestaltete Briefe an Menschen in ihrer Umgebung, um 
mit ihnen etwas Positives zu teilen.

Statt Hausbesuche zu machen, schreibt eine Zeugin Jehovas einen 
Brief Foto: JZ

Selbst ihren wichtigsten Gottesdienst, die jährliche Feier zum Geden-
ken an den Tod von Jesus Christus, gestalteten Jehovas Zeugen 
weltweit digital. Dass das funktioniert, zeigen die Zahlen: Zum ersten 
Mal besuchten über 21,3 Millionen den besonderen Gedenkabend am 
27. März. Auch zu ihrem digitalen Sommerkongress zählten sie neue 
Besucherhöchstzahlen.
Wie lange die Pandemie noch eine Rückkehr zur Normalität verwehrt, 
ist ungewiss. Dennoch sind Jehovas Zeugen auch für 2022 fest ent-
schlossen, positiv zu bleiben und trotz immer neuer Herausforderun-
gen das Beste aus der Lage zu machen - denn Mut machen geht auch 
digital.

Sind Jehovas Zeugen Impfgegner?
Im Gegensatz zu vielen Gerüchten, sind Jehovas Zeugen keine Impf-
gegner und raten auch nicht von einer Impfung ab. Viele Zeugen 
Jehovas aus Frankfurt und Kelsterbach haben sich für eine Impfung 
entschieden. Darüber hinaus schätzen sie den unermüdlichen Einsatz 
ihrer Mitbürger in den medizinischen Berufen.

Tierschutz

Meerschweinchen in Not e.V.

Die hübsche Nala kam Anfang des Jahres zu Meerschweinchen in Not 
e.V., da die Haltung beendet wurde. Mit ihren sieben Jahren ist sie 
schon eine echte Seniorin, für ihr Alter aber noch recht fit. Sie wohnt 
nun in einer privaten Pflegestelle des Vereins und darf dort gemein-
sam mit anderen Meerschweinchen-Senioren ihren Lebensabend 
genießen.
Für ein geruhsames und entspanntes Rentnerleben fehlt nun nur noch 
eines: Paten, die sie finanziell unterstützen. Das geht schon ab einem 
kleinen monatlichen Betrag und der Pate / die Patin bekommt eine 
Urkunde und auf Wunsch hin und wieder Neuigkeiten vom Paten-
schweinchen mitgeteilt. Alle weiteren Informationen rund um Paten-
schaften gibt es unter www.meerschweinchen-in-not.de/patenschaft 
oder telefonisch unter 0152-06352625 (gern auf die Mailbox sprechen 
und um Rückruf bitten).

Tierschutzverein Kelsterbach
Die Terriermix-Hündin „Phibie“ 
wurde am 18.02.2011 geboren 
und sie hat eine Schulterhöhe von 
ca. 42 cm. Sie ist bereits kastriert, 
gechippt und geimpft.
Phibie stammt ursprünglich aus 
einem großen rumänischen Tier-
heim und wurde 2015 von uns ver-
mittelt. Leider kommt sie mit der 
neuen Lebenssituation ihrer Fami-
lie nicht zurecht und ist deshalb 
wieder zurück in der Vermittlung.
Phibie ist eine verschmuste, quir-
lige Hündin. Sie mag gerne spa-

zierengehen und fährt auch gerne im Auto mit. Die liebenswerte 
Hundeoma sucht ganz dringend ein liebevolles Zuhause, in dem sie 
den Rest ihres Lebens verbringen darf.
Bei Artgenossen entscheidet die Sympathie und Kinder sollten schon 
etwas größer und vernünftig sein. Phibie braucht viel Bewegung/
Beschäftigung und sollte in terriererfahrene Hände vermittelt werden.
Kontakt: Tierschutzverein Kelsterbach, Tel.: 0174/3906524
Email: info@tierschutz-kelsterbach.de

Pfarrbüro: Walldorfer Straße 2c, Tel. 3050

Kath. Kirchengemeinde Kelsterbach

Gottesdienstordnung vom 11.02. bis 20.02.2022

St. Markuskirche
(Walldorfer Straße 2C)

Freitag, 11.02.2022
18.00 Uhr Hl. Messe im Gedenken an verstorbene Teresita Diana, 
Wenzel Koubek, Grete Bach, Katharina u. Josef Moosbauer
Samstag, 12.02.2022 – 6. Sonntag im Jahreskreis - Kollekte: Auf-
gaben der Caritas -
18.00 Uhr Vorabendmesse im Gedenken an verstorbenen Franz 
Papenfus
Sonntag, 13.02.2022 - 6. Sonntag im Jahreskreis - Kollekte: Auf-
gaben der Caritas -
10.00 Uhr Hl. Messe für die Pfarrgemeinde
14.00 Uhr Hl. Messe in kroat. Sprache
Mittwoch, 16.02.2022
9.00 Uhr Frauenmesse im Gedenken an verstorbenen Otto Tanke und 
Amber Walker
Freitag, 18.02.2022
18.00 Uhr Hl. Messe im Gedenken an verstorbene Gertrud Müller im 
Gedenken an verstorbenen Walter Reith
Samstag, 19.02.2022 - 7. Sonntag im Jahreskreis - Tafelsonntag -
18.00 Uhr Vorabendmesse im Gedenken an verstorbenen Fernando 
Santos im Gedenken an die Verstorbenen der Fam. Phlilipp
Sonntag, 20.02.2022 - 7. Sonntag im Jahreskreis - Tafelsonntag -
11.15 Uhr Hl. Messe für die Pfarrgemeinde
14.00 Uhr Hl. Messe in kroat. Sprache
16.00 Uhr Hl. Messe in portug. Sprache

Herz-Jesu-Kirche
(Bergstr. 11)

Die Herz-Jesu-Kirche ist auch weiterhin für persönliches Gebet geöff-
net.
Informationen zum Besuch von Gottesdiensten
Der Gottesdienstbesuch bedarf unbedingt einer vorherigen Anmel-
dung. Diese kann telefonisch oder per E-Mail über das Pfarrbüro erfol-
gen. Tel 3050, E-Mail: pfarrbuero@kath-kelsterbach.de
Die maximale Anzahl der Gottesdienstbesucher beträgt 45 Personen 
(Zehn Quadratmeter pro Person).
Beim Betreten und Verlassen der Kirche, sowie während der Messe 
müssen alle Gottesdienstteilnehmenden einen MundNasen-Schutz 
tragen. Mindestabstand sowie Hygienevorschriften müssen beachtet 
werden.
Der Sonntagsgottesdienst wird Digital übertragen und kann über die 
Homepage erreicht werden.
Namen und Adressen:
Zum Dienst bereit:
Pfarrer Franz-Josef Berbner, Tel.: 3050
Pfarrbüro: Walldorfer Str. 2C, Tel.: 3050
Öffnungszeiten: Mo, Di, Mi, Fr 8.30 - 11.30 Uhr
Fr 15.00 - 17.30 Uhr
Das Pfarrbüro ist zwischen 9.00 - 9.30 Uhr kurzzeitig wegen Dienst-
ganges geschlossen.
Donnerstag geschlossen
Für Sie da: Frau Pratschker, Frau Heller
E-Mail: pfarrbuero@kath-kelsterbach.de
Gemeindereferentin: Hanna Erdmann Tel.: 503652
E-Mail: hanna.erdmann@kath-kelsterbach.de
Gemeindereferentin: Marita Bach Tel.: 7016959
E-Mail: marita.bach@bistum-mainz.de
Kindertagesstätten: Caritas Netzwerk Fr. Oberbillig Tel.: 069/20000446
Katholische Kirchengemeinde online:
www.bistummainz.de/pfarrei/kelsterbach

In der Freireligiösen Landesgemeinschaft Hessen
Rheinstr. 78, 65185 Wiesbaden, Tel. 0611/377715, 
Fax 0611/377752, E-Mail: buero@freireligioese-hessen, 
Internet: www.freireligioese-hessen.de

Freireligiöse Gemeinde Kelsterbach

Sonstige Glaubensgemeinschaften

Jehovas Zeugen
Gottesdienste und Veranstaltungen

Samstag, 12.02.22
17:30 Uhr - Vortrag (30 Min): „Welche Gebete erhört Gott?“
Mittwoch, 16.02.22
ab 19:00 Uhr - u.a. Was wir vom biblischen Beispiel Samuel lernen 
können
Jeder ist herzlich willkommen! Der Eintritt ist frei. Hinweis: Aufgrund 
der COVID-19-Pandemie finden unsere Gottesdienste online statt. 
Unter der Telefonnummer +49 69 24748066 erhalten Sie die Zugangs-
daten. // www.jw.org

Mut machen geht auch digital
Schon seit fast zwei Jahren keine Präsenzgottes-
dienste oder Hausbesuche: Obwohl 2021 auch für 
Jehovas Zeugen in Frankfurt & Umgebung alles 

andere als normal war, ziehen sie ein interessantes 
Fazit

Schon seit fast zwei Jahren hat die Gemeinde „Frankfurt-Süd“ von 
Jehovas Zeugen konsequent auf Onlinegottesdienste umgestellt, um 
Infektionsherde zu vermeiden. Auch ihre bekannten Hausbesuche 
und Info-Stände werden ausgesetzt. Obwohl sich das Gemeindele-
ben dadurch stark veränderte, stellen auch die Gemeindemitglieder 

Gemeindebüro: Tel. 82 66, Fax 63 01 36
Albert-Schweitzer-Straße 30

Evangelische
Christuskirchengemeinde

Unsere Präsenz-Gottesdienste finden unter den allgemein gültigen 
Vorschriften statt. Wir bitten deshalb um Beachtung der 2G-Regel: 
Geimpft oder genesen und um entsprechenden Nachweis! Vielen 
Dank für Ihr Verständnis
Sonntag, 13. Februar 2022
18:00 Uhr Abendgottesdienst in der Christuskirche mit Pfarrer Nico 
Kopf
Kollekte: eigene Gemeinde
Dienst/Lesung Martin Opitz
Organistin: Solrun Franzdottir
Donnerstag, 17. Februar 2022
9:30 Uhr Kirchenchorprobe im Gemeindehaus unter Einhaltung der 
Vorschriften
Sonntag, 20. Februar 2022
9:30 Uhr Gottesdienst mit AM (unter Vorbehalt) in der Christuskirche 
mit Pfarrer Nico Kopf
Kollekte: #5 Jugendmigrationsdienste
Dienst/Lesung: Hanna Lauter
Organist: Seungjin Bae
Öffnungszeiten Gemeindebüro: mittwochs und freitags 9:30 - 12:30 
Uhr. Auch hier bitten wir um Beachtung der allgemein gültigen Rege-
lungen
Telefon: Gemeindebüro 06107- 8266 / Pfarrer Nico Kopf 06107-4573, 
E-Mail: Christuskirchengemeinde.kelsterbach@ekhn.de
Homepage: www.christuskirche-kelsterbach. de

Pfarramt/Gemeindebüro, Pfarrgasse 5, Tel. 23 59

Ev.-Luth. St. Martinsgemeinde
Kelsterbach

Wegen der aktuell stark ansteigenden Corona Fallzahlen gilt für den 
Gottesdienstbesuch in der St. Martinskirche sowie für alle anderen 
Veranstaltungen der Gemeinde und den Besuch des Gemeindebüros 
bis auf weiteres die 2 G Regel (geimpft, genesen) - Wir bitten die ent-
sprechenden Nachweise vorzulegen.
Sonntag, 13.02.22
10.30 Uhr Gottesdienst mit Pfarrerin Helen Lee
Kollekte für die eigene Gemeinde
Kirchendienst: J. Pröller, A. Mayer
Donnerstag, 17.02.22
17.00 Uhr Konfirmandenunterricht
Sonntag,20.02.22
10.30 Uhr Gottesdienst mit Pfarrerin Helen Lee
Kollekte für die Jugendmigrationsdienste
(Diakonie Hessen)
Kirchendienst: U. Ritz-Müller, B. Voitmann
Gemeindebüro:
Sprechzeiten: dienstags und donnerstags von 10:00 - 13:00 Uhr
Tel: 06107-2359 / E-Mail: St.Martinsgemeinde.Kelsterbach@ekhn.de
In seelsorgerlichen Angelegenheiten wenden Sie sich bitte an Pfarrerin 
Helen Lee unter Tel.: 06107-981971

Gemeindezentrum: Kleiner Kornweg 7
Gemeindebüro: 
Waldstr. 99, Tel. 06107/64533, Fax 06107/991297

Ev.-Freikirchliche „Petrusgemeinde“

Gottesdienst, Jugendkreis, Teenkreis & mehr...

Alle Vor-Ort-Veranstaltungen der Petrusge-
meinde finden unter Beachtung der gängi-
gen Hygieneregeln statt und erfordern einen 
aktuellen, negativen Test. Bitte informieren 
Sie sich über eventuelle Änderungen auf 
unserer Homepage www.petrusgemeinde.
de! Halten Sie Abstand zueinander und tra-

gen Sie eine FFP2- oder OP-Maske.
Freitags:
19:00 Teenkreis
Auch beim Treffen der Teens kontrollieren wir das Einhalten der gängi-
gen Hygieneregeln und das Tragen einer FFP2- oder OP-Maske.
Sonntags:
10:00 Gottesdienst
Unser Sonntagsgottesdienst findet vor Ort statt - allerdings bitten wir 
alle BesucherInnen, sich aufgrund der begrenzten Plätze online anzu-
melden. Das geht schnell und einfach auf https://petrusgemeinde.
church-events.de/
Den Gottesdienst können Sie auch live im eigenen Wohnzimmer 
schauen: auf Youtube, um 10 Uhr auf unserem Kanal „Petrusge-
meinde Kelsterbach“.
Wenn Sie den Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren, erhalten 
Sie eine Benachrichtigung, wenn ein Stream oder ein neues Video 
online sind.
Parallel um 10:00 Kindergottesdienst
Vor Ort in der Petrusgemeinde; bitte melden Sie ihr/e Kind/er ebenfalls 
online an unter https://petrusgemeinde.church-events.de/
17:00 Jugendgottesdienst
Auch beim Treffen der Jugendlichen kontrollieren wir das Einhalten der 
gängigen Hygieneregeln und das Tragen einer FFP2- oder OP-Maske .
Weitere und aktuelle Informationen unter www.petrusgemeinde.de
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 Rätsel Spaß  Rätsel Spaß 
Kreuzworträtsel  I  Sudoku

Solarparks sind besser als ihr Ruf
(djd-k). Die Klimaziele in 
Deutschland lassen sich nur 
erreichen, wenn fossile Ener-
gieträger zügig durch erneuer-
bare Quellen wie Wind- und 
Sonnenergie ersetzt werden. 
Ihr Anteil soll bereits bis 2030 
auf mindestens 60 Prozent 
steigen. Solarparks dürften 
dabei eine zentrale Rolle spie-
len. Viele verbinden mit den 
Anlagen aber die Vorstellung 
von großen, versiegelten Flä-
chen mit entsprechenden 

Nachteilen für die Ökologie. 
Tatsächlich können Solarparks 
die Artenvielfalt fördern. Blüh-
wiesen zwischen den Solarmo-
dulen, wie sie etwa beim Sola-
runternehmen Belectric üblich 
sind, schaffen Lebensraum für 
Tier- und Pflanzenwelt, vor 
allem für Wild- und Honig-
bienen. Der Flächenbedarf für 
die tischförmigen Solarmodu-
le beträgt weniger als ein Pro-
zent. Der Großteil der Fläche 
bleibt der Natur überlassen.

Starke Quellen gegen Schmerzen
(djd-k). Rund 15 Millionen 
Bundesbürger leiden an chro-
nischen Schmerzen. Natürliche 
Linderung und nebenwirkungs-
freie Hilfe bietet das Sächsische 
Staatsbad Bad Brambach, wo 
seit über 100 Jahren kohlen-
säurehaltiges Mineralheilwasser 
aus der stärksten Radonquel-
le der Welt zur Anwendung 
kommt. Das moderne Thera-
piezentrum Wettinhaus bietet 
ein breites Spektrum bewährter 
Gesundheitsanwendungen in 
zeitgemäßem Gewand. Unter 

www.saechsische-staatsbaeder.
de gibt es unter anderem einen 
Überblick über alle Pauschalan-
gebote. Die immunstärkende 
und belebende Wirkung von 
Kälte- und Wärmereizen gelingt 
aber nicht nur bei der Hydro-
Thermo-Therapie, sondern 
auch in der verschneiten Natur 
des sanft-hügeligen Vogtlands 
mit seinen Winterwanderwe-
gen und dem rund 450 Kilome-
ter umfassenden Loipennetz.
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Familien leben

 
Das Sichtbare ist vergangen, es bleibt das Leben, 

die Wahrheit, die Liebe und die Erinnerung. 
 

* 17.2.1926       † 4.2.2022 

Anna Maria Fischer 
geb. Farrenkopf 

In liebevoller Erinnerung: 
 

Ludwig, Birgit, Kim 
Anverwandte und Freunde 

Mit besonderem Dank an Herrn Dr. Dettler für 
die jahrelange fürsorgliche Betreuung. 

Die Trauerfeier mit anschließender Urnenbeisetzung findet am Freitag, 
dem 25. Februar 2022 um 11.00 Uhr auf dem Friedhof in Kelsterbach statt. 

Abschied nehmen

Schützen Sie Kunden und 
Mitarbeiter und bestellen Sie 
Masken mit Ihrem Logo

Papiermaske

bedruckt und unbedruckt
Mund- und Nasenmasken

Logo senden
Korrekturabzug erhalten 
Masken verteilen

Ihre Onlinedruckerei von LINUS WITTICH Medien 

09191 72 32 88 www.LW-fl yerdruck.de

Weitere Maskenmodelle:

Polyester FFP1 / FFP2Bio Baumwolle
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Tel.: 0214-7348 9548
(Mo.-Fr. 9-14 Uhr)

Erleben Sie eines der schönsten Länder der Welt und die einzigartige 
Atmosphäre eines Konzertes auf einer Namibischen Lodge, mit drei 
Highlights der deutschen Schlagerwelt: Ireen Sheer, Tim Toupet und 
Patrick Lindner. Das Konzert „Stars unter Afrikas Sternen 2023“ 
zugunsten der Reiner Meutsch Stiftung FLY & HELP werden Sie 
noch lange in Erinnerung behalten.  
Tauchen Sie auf dieser Busrundreise in die Schönheit Namibias ein 
und lassen Sie sich von der Vielfalt eines Landes fesseln, in dem 
Deutsch sogar noch oft gesprochen wird. 

E-Mail:
reisen@prime-promotion.de

www.prime-promotion.de 
50 € pro Person vom Reisepreis kommen 
der Reiner Meutsch Stiftung FLY & HELP 
zugute und werden für einen Schulbau in 
Afrika verwendet.  www.fly-and-help.de 

Inklusivleistungen: 
• Linienflug mit Eurowings Discover oder
ähnlich von Frankfurt nach Windhoek in der
Economy Klasse.

• Flughafensteuern und Sicherheitsgebühren
• Transfers im klimatisierten Reise- oder

Minibus gemäß Reiseverlauf
• 11 Übernachtungen in Hotels und Lodges der

Mittelklasse, Unterbringung im Doppelzimmer
(davon 6 Nächte auf Rundreise, 2 Nächte auf
der 3,5* Midgard Country Lodge und 3 Nächte
in Windhoek im 4* Safari Court Hotel)

• 11x Frühstück, 5x Abendessen
• Konzert »Stars unter Afrikas Sternen«
• 2 Stadtrundfahrten
(Windhoek und Swakopmund)

• Besuch eines FLY & HELP Schulprojektes
• Eintritte in die Nationalparks laut Reiseverlauf
• Ausflugsangebote optional zubuchbar
• Deutschsprachige Reiseleitung

• Reisepreissicherungsschein
Zumutbare Programmänderungen vorbehalten.  

50 € pro Person

Veranstalter: Prime Promotion GmbH 

14-tägige Traumreise »Stars unter Afrikas Sternen«

Namibia Rundreise 2023 

Vom 17.1. – 30.01.2023: 
Buchungscode: 

LW23

pro Person 

ab 2.198 € 
inkl. Flug, Busrundreise, 
teilweise Halbpension 

und Konzert

Ausführlicher Reiseverlauf unter: www.schlagernacht-namibia.de

Windhoek und Umgebung - Sossusvlei - Swakopmund - Etosha

Tim Toupet, Ireen Sheer und Patrick Lindner
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Zusammen mit 10 Fl. im Vorteilspaket erhalten Sie 2 Gläser der Serie PURE von Zwiesel Glas, gefertigt aus TRITAN Kristallglas, im Wert von € 14,90. Telefonische 
Bestellung unter 04122 50 44 55 mit Angabe der Vorteilsnummer 1095597

Versandkostenfrei innerhalb Deutschlands. Max. 3 Pakete pro Kunde und nur solange der Vorrat reicht. Es handelt sich um Flaschen von 0,75 Liter Inhalt. Alkoholische Ge-
tränke werden nur an Personen ab dem vollendeten 18. Lebensjahr geliefert. Informationen zu Lieferbedingungen und Datenschutz � nden Sie unter www.hawesko.de/
service/lieferkonditionen und www.hawesko.de/datenschutz. Ihr Hanseatisches Wein- und Sekt-Kontor Hawesko GmbH, Geschäftsführer: Gerd Stemmann, Alex Kim, 
Anschrift: Friesenweg 4, 22763 Hamburg, Handelsregistereintrag: HRB 99024 Amtsgericht Hamburg, USt-Identi� kationsnr: DE 25 00 25 694. 

JAHRZEHNTELANGE ERFAHRUNG Über 55 Jahre 
Erfahrung im Versand und Leidenschaft für Wein 
bündeln sich zu einzigartiger Kompetenz.

GARANTIERTE QUALITÄT Wir stellen hohe Qualitäts-
anforderungen an unsere Weine – von der Entscheidung 
beim Winzer bis zur fachgerechten Lagerung.

Q

JETZT VERSANDKOSTENFREI BESTELLEN: hawesko.de/blatt
BESTER ONLINE WEINFACHHÄNDLER 2021
Ausgezeichnet von der Frankfurt International 
Trophy, Wine, Beer & Spirits Competition.

Primitivo aus Süditalien

SIE SPAREN

48%

10 Flaschen + 2 Weingläser statt € 95,56 nur € 4990
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Mobil: 0151 62831561
Tel.: 06246 907356

g.muenk@wittich-foehren.de
www.wittich.de

Anzeigenwerbung | Beilagenverteilung | Drucksachen

Ich berate Sie gerne

Gabriele Münk

Geschäftsführer: Faruk Altun
Genossenschaftsstr. 1 · 64560 Riedstadt · ✆ 0176 23149054

www.af-schrott.de · info@af-schrott.de

Ankauf von Altmetall: · Schrott · Kabel · Kupfer · 
· Messing · Blei · Zink · Edelstahl · Aluminium ·

Lust auf was 
Süßes? Wir bringen Ihnen am Sonntag, 27.02., 

ab 10 Uhr 2 Kreppel nach Hause.*
Anmeldung (bis 22.02.): Tel. 3512

* nur so lange der Vorrat reicht

Info! Info! Kaufe Pelze aller Art an.
Silberbestecke, Zinn, Modeschmuck, Zahngold und Goldschmuck, hochwertige Armband-  

und Taschenuhren, auch defekt, Militaria, Abendgarderobe, Ferngläser, Fotoapparate, Teppiche, Ölgemälde, 
Blechspielzeug, Musikinstrumente, Holzfiguren, Meißner Porzellan, Bernstein u. Münzen aller Art. 

Zahle bar und fair. Tel. 0 61 45 / 3 46 13 86

• Terrassenüberdachung
• Balkonverkleidung + 
   Zaunelemente
• ABUS-Sicherheitstechnik
• Elektroantriebe

MARKISEN jetzt zu Winterpreisen 
• Sonnenschutz

• Rollläden • Garagentore
• Fenster • Haustüren

• Vordächer • Garagentore
• Innenbeschattung

• Insektenschutz • Carport
• Jalousien

in
fo

@
ge

is
s-

m
ar

ki
se

n.
de

Erlenstr. 5
65795 Hattersheim-
Okriftel
Telefon: 06190/1017
Fax: 06190/5248

Bergstraße 1 | 65451 Kelsterbach
friseursalonsotiria@gmx.de | Instagram: friseursalonsotiria

Telefon 06107 / 6966019

Parkplätze 

vorhanden
Neueröffnung

Jetzt online buchen 
und gestalten:
anzeigen.wittich.de

Farbanzeigen fallen auf!

JOBS 
IN IHRER REGION

Büroassistentin
mit Kenntnissen im Zollwesen und Computer-

kenntnissen für 4 Stunden pro Tag gesucht.
Englischkenntnisse wünschenswert

Tel. 0157 56556743

WIR SUCHEN EIN HAUS  
BIS MAXIMAL 120.000 EURO.

AUCH SANIERUNGSBEDÜRFTIG.
GERNE AUCH ABSEITS AUF DEM LANDE. 

SCHNELLE KAUFBAWICKLUNG KÖNNEN WIR ANBIETEN.
TELEFON: 0178 - 750 71 79

 
An- und Verkauf von Privat- und Gewerbeimmobilien 

28 Jahre Immobilienkompetenz im Rhein-Main-Gebiet!   NEU: Die 
Lösung für Senioren - Wohnrecht lebenslang! Kostenlose Erstberatung. 

Termine bitte nach Vereinbarung, denn wir nehmen uns Zeit für Sie. 

AIC Airport Immobilien Consulting 
Büro Kelsterbach  06107 98029   info@aic24.com  

Wir freuen uns auf Ihren Anruf!
Wir suchen für vorgemerkte Miet-/Kauf-Interessenten 

1-4-Zimmer-Wohnungen, Häuser in Kelsterbach
Fellner Immobilien • 0 61 03 / 8 33 09 83

Vermietung der Ferienwohnung
ab 5 Übernachtungen

Preis für 2 Personen 50,- €
für jede weitere Person 15,- €

Haustiere sind nicht erlaubt!

XXXXFerienwohnung Iris Kiefer
Medardusstraße 43 · 66693 Mettlach-Nohn · Tel. (06868) 180 120

i.kiefer@t-online.de

Modern eingerichtete, abgeschlossene Komfort-Ferienwohnung für 2-4 Personen, 70 qm. Sepa-
rater Eingang, Diele, Wohnraum mit offener Küche, 2 Schlafzimmer, Designer-Duschbad. Teilüber-
dachte Terrasse mit unverbautem Blick bis Frankreich und Luxembourg, Grillplatz. Sehr ruhige 
Lage. Parkplatz direkt vor der Wohnung. Keine Kurtaxe!

WOHNEN IN IHRER  
REGION

suchen
und

finden

Hier finden Sie ...
einen Job mit Aussicht auf Heimat.
jobs-regional.de

www.wittich.de


